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Gl Fristsoche

Am 30. 9.1993 droht der Einiritt vermeidborer Hoftpflichtonsprüche:

Der Anirog ouf lnvestiiionszuloge für lnvesiiiionen im Fördergebiet ist
fristgebunden. Er ist bis zum 30.9. eines Kolenderiohres zu stellen, dos
ouf dos Wirtschoftsiohr folgi, in dem die lnvestitionen obgeschlossen
worden, Anzo h I u n g en geleistet word en oder Tei I herstel I u n gskosten ent-
stonden sind ($ 6 Abs. I lnvZulG l99ll.

Veronlossen Sie einen Frisihinweis on lhre Mitorbeiter.

Wir empfehlen, die Anirogsfrist nicht bis zur ,,letzten Minute" ouszu-
schöpfen. DerAntrog konn bereits vor Beginn des Kolenderiohres gesiellt
werden, dos dem Wirtschoftsiohr folgt, in dem der Mondont die be-
günstigten lnvestitionen getöiigt hot. Er sollte zumindest boldmöglichst
noch Ende des Wirtschoftsiohres beim Finonzomt eingereicht werden.

Beochten Sie, doß der Antrog vom Steuerpflichtigen eigenhöndig unter-
schrieben wird ($ 6 Abs.3 lnvZulG l99ll. Bei einer Kopitolgesellschoft hot
ein veriretungsberechtigter Geschaftsfüh rer, bei einer Personengesell-
schoft ein zur Vertretung berechtigter Gesellsch ofter zv unterschreiben.
Die Unterschrift des Sieuerberoters reicht nicht ous.

Dos Fördergebiet ist noch dem Stondortsichrungsgesetz (StondOGl neu
definiert worden'

Fördergebiet sind die Londer Berlin, Brondenburg, Mecklenburg-\ur-
pommern, Sochsen, Sochsen-Anholt und Thüringen noch dem Gebiets-
siond vom 3. 10. 1990. Durch Einführung dieser Gebietsstondsklouselwird
sichergestellt, doß für Gebietsteile, die von neuen in olte Bundeslönder
u m g eg I iedert werden, weiierh i n dos Fördergebietsg esetz o nzuwenden
ist.
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GI Leitsötze

(

Anspruch ouf Rechnungserteilung

DerAnspruch o uf Erteil u n g einer Rechnu ng m it gesondert o usgewiesener
Umsotzsteuer veriöhrt in 30 Johren.
{BGH, Urt.v. 2.12.1992- VlllZR50/92 - NJW1993,536:WM 1993,519:ZlP 1993,198)

Anmerkung' Der BGH hotte bisher die Froge offengelossen, welche Ver-
iöhrungsfrist für den Anspruch ou{ Rechnungserteilung gilt. Nunmehr ist
dohingehend entschieden, dofl der Anspruch in 30 Johren veriöhrt. Der
Fristoblouf beginnt mit der Anspruchsentstehung gemöß S 195 BGB.

Unterschrift i. A. / Berufungsbegründung

Die Unierzeichnung der Berufungsbegründungsschrift mit dem Zvsotz
,,i. A.' ist donn unschödlich, wenn der unterzeichnende Rechtsonwolt zum
Kreis der beim Berufungsgericht zugelossenen Proze0bevollmöchtigten
des Beru{ungsklögers zöhlt und unmittelbor in Ausführung des ihm selbst
erteilten Mondotes tötig wird (Abgrenzung zu BGH, Beschl.v. 5.11.1987 -
V ZR 139/BZ : NJW l9BB,2l0; Bestötigung von BAG NJW 1987,32791.
(BGH, Beschl.v.27.5.1993 - lllZB9/93;vgl. FG Homburg EFG 1990,119: G190,94 LS)

Fristversö u m n is / Erkro n ku n g des Prozeßbevollmöchtigten

Ein Steuerberoter (Rechtsonwolt) mufl sein Büro grundsötzlich so orgoni-
sieren, doß die Einholtung von Rechtsbehelf- und Rechtsmittelfristen ouch
im Folle seiner Abwesenheit gewöhrleistet ist. Fehlen entsprechende
Anweisungen on dos Personol, ist selbst eine plötzliche Erkronkung nicht
ols Ursoche der Söumnis zu werten.
(BFH-Urt.v. lB.l.1993 - X R 83/91 - BFH/NV 1993, 4271
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Fristuersöumnis
- Postbeförderung
- neue Bundeslönder
(BGH, Beschl.v. 22. 4.1993 - Vll ZB 2/931

Leitsotz:

Auch in den neuen Löndern konn eine Porteidorouf vertrouen, doß ein in
einer Londeshouptstodt om Donnerstog noch der letzten Leerung in den
Postbriefkosten eingewor{ener Schriftsotz dos zustö ndige Gericht, dos
seinen Sitz in einer onderen Londeshouptstodt in den neuen Löndern hoi,
iedenfolls om folgenden Montog erreichi.

Aus den Gründen:

o) Dos Berufungsgericht stellt in seiner die Wiedereinsetzung oblehnen-
den Entscheidung dorouf ob, die Klogerin hobe nichtdorouf verfrouen
dürfen, doß der Schriftsotz rechizeitg, nömlich om Montog, den
3.8)992, beim Berufungsgericht eingehen werde. Sie hobe nicht vor-
getrogen,wonn der Briefkosten geleeriwerden sollte. Die Sendung sei
im übrigen erst noch zweiweiteren Togen, nömlich om Somstog, den
l.B.lgg2obgestempeltworden. Noch dem bisherigen Stond dürfe in
den neuen Löndern nicht dorouf vertrout werden, doß ein Brief bereits
om kommenden Werktog sein Ziel erreicht.

bl Mit dieser Begründung übersponnt dos Berufungsgericht die on die
Sorgfo ltspf I icht zu stel len d en Anford eru n gen.

DoD die Berufungsbegründung bereits om 30.7.1992 in den -rief-
kosten geworfen wurde, bezweifelt ouch dos Berufungsgericht nicht.
Von diesem Ausgongspunkt her ober ist die getroffene Entscheidung
widersprüchlich, do es nicht dorouf onkommi, ob eine Portei dorouf
vertrouen konn, doß ein om Somstog eingeworfenes Schreiben bereits
om folgenden Montog den Empfönger erreichen wird. - Selbst wenn
mqn unterstellt, doß die Briefsendung om Donnerstog erst noch der
letzten Leerung dieses Toges in den Postbriefkosten eingeworfen
wurde, durfte sich der Prozeßbevollmöchtigte der Klögerin dqrouf ver-
lossen, doß die Sendung donn iedenfolls om 31.71992, on einem
Freitog, befördert werden würde. Do nichts dofur sproch, doß ein

,,regulörer" Postbriefkosten nicht on ollen Werktogen geleert werden
könnte, bedurfte es insoweit ouch keiner genoueren Feststellung der
Leerungszeiten. Dofl der Brief erst om Scmstog obgestempelt wurde,
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wor nicht vorhersehbor. Diese verspötete Be{örderung ist vielmehr
offensichtlich ouf ein Versöumnis der Post zurückzuführen, sei es, do0
der Briefkosten vorher gor nicht oder nicht gründlich genug geleert
wurde (so doß die Briefsendung ,,höngenblieb"), oder ober doß der
Sch rifisotz vor der Abstem pel u ng i m Gewo h rso m der Post liegen blieb.

lst somit dovon ouszugehen, doß die Prozeßbevollmöchtigfen der
Klögerin mit einer Beförderung der Berufungsbegründung iedenfolls
om 3,l. 7.1992 rechnen durften, konnten sie ouch dorquf vertrouen, doß
die Sendung fristgerecht om Montog, den 3. 8.1992, beim Berufungs-
gericht eingehen würde. Doß die Briefbeförderung zwischen zwei
Londeshouptstödten mehr ols drei Postbeförderungstoge (Freitog,
Scmstog, Montog) beonspruchen würde, brqucht ouch in den neuen
Löndern keine Portei in Rechnung zu stellen (vgl. ouch BGH, Beschl.v.
18.12.1991 - Vlll ZB 37/91, nicht veröffentlichtl.

c) lst noch olledem dovon ouszugehen, doß die Prozeßbevollmöchtigten
der Klögerin on der Fristuersöumung kein Verschulden irifFt ($g 233, 85
Abs. 2 ZPOI, ist der ongefochtene Beschluß unter Gewöhrung der
beo ntro gten Wiedereinsetzu ng o ufzu heben.

Bilonzprüfung
- Umwondlungsbilonz
- Wertonsötze
. Mifuerschuldenseinwond
\.lLG Oldenburg, Urt.v. 6.4.1993 - 5U 86/92)

Leitsötze (d.Verf.l'

l. lst die Bilonz einer Personengesellschoff nurvon einem Gesellschofter
u n d d essen Steuerberoter u ntersch rieben, m uD d er Wirtsch oftsprüfer/
Steuerberoter dorouf hinwirken, doß ouch der ondere Gesellschofter
unterschreibi; zumindest soll er sich die Richtigkeii der Bilonzonsötze
von diesem bestötigen lossen. (hier, WP bescheinigte die Richtigkeit
des Wertonsotzes der Umwondlungsbilonz einer KG, die on der
Personengesel lschoft beteil igt wo r.)
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2. Den Köufer trifft ein Mitverschuldenseinwond, weil er ols Diplomkouf-
monn in der Loge wor, sich ein umfossendes Bild über die finonzielle
Situotion des Unternehmens insbesondere im Hinblick ouf die Per-
sonengesellschoft zu verschoffen und weil er vor der Ubernohme in
der KG ols künftiger lnhober des Unternehmens iötig und über die
wesentlichen geschöftlichen Belonge unterrichtet wor.

Zum Sochverholt:

Der Klöger nimmt die beklogten Wirtschoffsprüfer und Steuerberoter
ouf Fesistellung ihrer Schodenersotzpflicht wegen der Verletzung von
Prüfungspflichten in Anspruch.

Der Klöger interessierte sich An{ong l9B9 für den Erwerb der in V. onsi
sigen Firmo H. und K. KG, deren Stommkopitolvon dem inzwischen ver-
storbenen Dipl.-lng. H. K. geholten wurde. Der Klögertrotdesholb on den
Beklogten zu l. heron und beouftrogte ihn mit dem Entwurf eines Unter-
nehmenskoufvertroges. Dobei wurde er von dem Ersibeklogten beroten,
der ihm empfohl, dos Unternehmen in der Rechtsform einer GmbH fortzu-
setzen; vor dem Erwerb sollte die Kommondiigesellschoft von ihrem bis-
herigen Gesellschofter in eine GmbH umgewondeltwerden. Derweitere
Umfong cjer von cien Bekiogten enttoiteten Berotu ngstötigkeiten ist zwi-
schen den Porieien streitig.

Die Beklogten fertigten den Entwurf eines Unternehmenskoufvertroges
und setzten sich mit dem Klöger wegen der Umwondlung der Gesell-
schoft in eine GmbH in Verbindung. Der Beklogte zu l. erklörte dem
Klöger mit Schreiben vom 27.4.1989 u. o., do0 eine von dem Steuer-
beroter K. erstellte Umwondlungsbilonz für die Firmo H. und K. KG den
gesetzlichen Anforderungen nicht genüge, weil sie nicht mit einer B.
scheinigung hinsichtlich der Richtigkeit der Wertonsötze versehen sei.
Sodonn wurde durch die Sozietöt der Beklogten eine Umwondlungs-
bilonz zum 3].12.1988 erstellt. Die dozu erforderlichen Vororbeiten wur-
den im Auftrog der Beklogten durch den Wirtschoftsprüfer O. erbrocht,
derdievorliegende Bilonz derSteuerberotersozietöt K. und O. einer Uber-
prüfung unterzog und sich ferner mit der Bilanz nebst Gewinn- und
Verlustrechnung der Arbeitsgemeinschoft (ARGE) Fo. M./Fo. H. u. K. zum
3]. 12. l9BB ouseinondersetzte.

Die Bilonz dieser ARGE, on der die Firmo H. u. K. zur Hölfte beteiligt wor,
wies einen Gewinn in Höhe von91.970,24DM, mithin von 45.985,12DM
fur die KG ous. Der Gewinnonteil der KG wurde in die Umwondlungs-
bilonz übernommen und ist in der Position der,,sonstigen Vermögens-
gegenstönde" von 84.137,16 DM entholten.
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i

Ferner enthölt die Umwondlungsbilonz eine Forderung in Höhe von
183.248,10 DM der KG gegen die ARGE. Wegen weiterer Einzelheften
wird o uf die U mwo nd I u ngsbilo nz verwiesen, d ie m it folgender Beschein i-
gung versehen isi,

,,Bescheinigung:

Wir bescheinigen hiermit, doß die Wertonsötze in dervorste-
henden Umwondlungsbilonz den gesetzlichen Vorschrifien
entsp rechen u n d i nsbeso nd ere Aktivo n icht ü berbewertet u nd
Possivo nicht unterbewertet worden sind.

Oldenburg ,17.5.1989
O., Dr. K. und Portner

Wi rtsch oftsp rüfer, Sieuerberoter"

Die Bescheinigung istvon dem Erstbeklogten und dem Wirtschoftsprüfer
O. (i.V.) unterzeichnet.

Mit Schreiben der Sozietöt voml7.5.l9B9 wurde dem Klöger die Bilonz
übersondt, in dem u. o. ouf die oben genonnte Bescheinigung über die
Ordnungsmoßigkeit der Wertonsöize sowie dorouf hingewiesen wurde,
doß der vorliegende Johresobschluß der Steuerberoter K. und O. ouf-
grund eigener Uberprüfungen in mehreren Punkten geöndertworden sei.

Durch Koufvertrog v. 30.6.1989 erworb der Klöger die in eine GmbH
umgewondelte Firmo H. u. K. von dem Dipl.-lng. K. ln der Folgezeit stellte
sich herous, doß die von der beklogten Sozietöt erstellte Umwondlungs-
bilonz folsch wor. Wöhrend der Wirtschoftsprüfer O. noch von einem
Gewinn derARGE von91.970,24DMousgegongen woL hotte diese tot-
söchlich Verluste in Höhe von 270.767,84 DM erwirtschoftet, on denen
die KG mit135.383 ,g2DMbeteiligtwor. Zudem wordie Forderung der KG
gegen dieARGEvon 

,l83.248,10 
DM nichtzu reolisieren. Die Firmo M. hotte

am 21.4.198q eine Rechnung über brutto 468.000,- DM gegen die
Arbeitsgemeinschoft ersiellt, die im wesentlichen zur Unrichtigkeit der
Umwondlungsbilonz fuhrte. Ob der Klöger vor Abschluß des Koufver-
troges vom 30. 6)989 von dieser Rechnung erfuhr, ist zwischen den
Porieien streitig.

Eine spötere Uberprüfung der Buchführung der Firmo H. und K. GmbH
durch einen Mitorbeiter der Beklogten Anfong 1990 führte zur Auf-
deckung der Verluste. Mit Schreiben vom 15.2.1990 widerriefen die
Beklogten doroufhin die der Firmo H. und K. KG om 17.5)98q erteilte
Bescheinigung zu der Umwondlungsbilo nzzum 31.12.l9BB.
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Noch Eingong dieses Schreibens erklörte der Klöger om 17.2,1990
gegenüber Herrn K. sen. die Anfechtung des U nternehmenskoufvertroges
wegen o rg listiger Tö usch u n g. Zug leich n im mt er in dem noch o n hö ng igen
Rechtsstreit die Erben des Veröu0erers ouf Rückzohlung der geleisteten
Zohlungen sowie ouf Festsiellung in Anspruch.

Der Klöger begehrt festzustellen, doß die Beklogten wegen Verletzung
ihrer Prüfungspflichten verpflichtet sind, ihm den moteriellen Schoden zu
ersetzen, der ihm durch den Erwerb der Firmo H. u. K. GmbH entstonden
ist und noch entstehen wird.

Aus den Gründen:

Die zulössige Beru{ung ist teilweise ouch begründet. Dos Feststellt'-1s-
begehren des Klögers ist nur unter Berücksichtigung eines halfiigen rvlit-
versch uldens soch lich gerechtfertigt.

Dos Londgericht hot zu Recht erkonnt, doß dem Klöger wegen einer
schuldhoften Verletzung des zwischen den Porteien geschlossenen
Auskunfts- und Berotungsvertroges ($ 625 BGB) der ousgeurteilte Feststel-
lungsonspruch dem Grunde noch zusteht. Allerdings sind die Beklogten
lediglich verpflichtet, die dem Klöqer durch den froqlichen Unterneh-
menskouf entstondenen und kunftig entstehenden moteriellen Schöden
zur Hölfte zu erselzen. Zwischen den Porteien ist ein Auslonfts- und
Berotungsvertrog zustonde gekommen. Wie nicht streiiig ist, hoben die
Beklogten den Klögerüberdie Umwondlung derKG in eineGmbH sowie
über die Fortführung des Unternehmens in der Rechtsform einer GmbH
beroten und für ihn entsprechend seinem Auftrog einen Unternehmens-
koufuertrog entworfen. Zudem ist der Klöger ouf den Rot des Erstbeklog-
ten noch vor der Ubernohme der Geschöftsonteile Eride April l98^ ols
leitender Angestel lter in dos U nterneh men ein g etreten. Vor d iesem H t nier-
grund und ouch unter Berücksichtigung des vereinborten und gezohlten
Honorors von lO.00O,- DM ist nicht zweifelhoft, do0 ouch die mit
Sch reiben v.17. 5.1989 erfol gte U bersend u n g der U mwo nd I u n gsbilo nz im
Rohmen der zwischen den Porteien bestehenden Vertrogsbeziehungen
erfolgt ist. Dobei konn es offenbleiben, ob der Klöger oder die Firmo H.
u. K. KG dem Beklogten den Auftrog zur Erstellung der Bilonzerteilt hoben.
Denn es wor für die Beklogten erkennbor, doß die Umwondlungsbilonz
für den Klöger von erheblicher Bedeutung wor und von ihm zur Grund-
loge wesentlicher Entscheidungen o uf wirtschoftlichem, toisöch lichem
oder rechtlichem Gebiet gemocht werden sol lte. ln d iesem Fo I I liegt insbe-
sondere donn, wenn - wie hier - der Auskunftsgeber über besondere
Sochkunde verfügt, ein stillschweigender Auskunfisvertrog zugrunde
(etwo, BGH WM 1985, S. 450r WM 1979,5.530 und NJW 1973,5.3211.
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I

Do d ie Beklo gten noch o ußen erken n bo r Mitg I ieder einer Sozietöt wo ren
und der Erstbeklogte sowie der Wirtschofisprüfer O. die frogliche Be-
scheinigung der Umwondlungsbilonz im Nomen der Wirtschoftsprüfer-
und Steuerberotergemeinschoft unterzeichnet hoben, sind Vertrogs-
beziehungen zwischen dem Klöger und ollen Beklogten ols Sozietöts-
mitglieder zustondegekommen (vgl. hierzu BGH DB 1982, S. 1452; BGA
JZl993, 5.153). ,

Durch die Vorloge der mit der Bescheinigung vom17.5.l9B9 versehenen
Umwondlungsbilonz zum 31.12.1988 hoben die Beklogten gegen ihre
So rgfo lts- u n d Prüf u n gspf I ichten o ls Wi rtsch offsprüfer u n d Steuerberoter
verstoßen. Sie hoben domit die Gewöhr übernommen, doß die Wert-
onsötze in der Bilonz den gesetzlichen Vorschriften entsprechen und ins-
besondere Ahivo nicht überbewertet und Pqssivo nicht unterbewertet
worden sind. Auch wenn die Bescheinigung nicht einem Bestötigungs-
vermerk über eine gesetzlich vorgeschriebene Prüfung des Johresob-
schlusses und des Logeberichts bei Kopitolgesellschoften im Sinne der
$$ 316 [+.,322 HGB gleichzusetzen ist, so ist sie iedoch bereits dem Wort-
lqut noch ous der moßgeblichen Sicht des Klögers dohin zu verstehen, doß
die Beklogten oufgrund eigener Uberprüfungen für die Richtigkeit der
Wertonsötze einstehen wollten. Dobei ist ouch zu berücksichtigen, doß
die Beklogten selbst den Klöger noch mit Schreiben v.27.4.1989 dorouf
hingewiesen hotten, doß die Umwondlungsbilonz ols notwenige Anloge
der Hondelsregisteronmeldung zugleich die Funktion einer Wertnoch-
weisunterlo gezu erfüllen hobe und desholb mit einer Bescheinigung hin-
sichtlich der Richtigkeit der Wertonsöize zu veßehen sei. Die Bedeutung
dieser Bescheinigung verstörkte sich noch dodurch, doß die Beklogten
dem Klöger gegenüber dos besondere Vertrouen in'Anspruch nohmen,
doß einem Wirtschoftsprüfer o ls An gehörigen des q uo I ifiziertesten buch-
sochverstöndigen Berufs im Rechtsverkehr entgegengebrocht wird.

Die Umwondlungsbilonzwor inholtlich folsch, wie nicht streitig ist. Die
Arbeiisgemeinschoft M./H. u. K. KG, on der die KG zur Höl{te beteiligt
wor; hotte keinen Gewinn in Höhe von9l.970,24DM,sondern Verluste in
Höhe von 270.767,84 DM erwirtschoftet. Die Bilonz der ARGE zum
3l.12.l9BB wies desholb zu Unrecht einen Gewinnonteil der KG von
45.985,12 DM ous, der von den Beklogien in die Umwondlungsbilonz
übernommen wurde. Die Verluste derARGE blieben hingegen unberück-
sichtigt. Uberdies wurde ouch eine nicht zu reolisierende Forderung der
KG gegen die ARGE in Höhe von 183.248,10 DM folschlicherweise in die
U mwo ndlu ngsbilonz eingestellt.

255



Gerling lnformotionen für wirtschoftsprüfende, rechts- und steuerberotende Berufe 8193

Die Beklo gten, d ie f ü r schu ld hofte Pflichtverleizu ngen des bei ih nen o nge-
stellten Wirtschoftsprüfers O. gemöß g27B BGB einzustehen hoben,
hoben bei derAufstellung und Bescheinigung der Umwondlungsbilonz
ihre Sorgfoltspflichten fohrlössig verletzt. Wirtschoftsprüfer; zu deren
beru{l icher Aufg o be es g eh ört, betriebswi rtsch oftl ich e Prüf u n g en, i nsbe-
sondere solche von Johresobschlüssen wirtschoftlicher Unternehmen,
durchzuführen und Bestöiigungsvermerke über die Vornohme und dos
Ergebnis solcher Prüfungen zu erteilen, hoben ihre Tötigkeiten eigenver-
ontwortlich und gewissenhoft ouszuüben (5$ 2 Abs. 

,l,43 
Abs. I der Wirt-

sc h ofts p rüferve ro rd n u n g v. 24. 7. 1961 i n d er Fo ss u n g d e r Be ko n n tm o ch u n g
v.5.ll.1975,BGBI l S. 2803). Grundloge der Prüfungstötigkeit eines Wirt-
schoftsprüfers ist mithin zunöchst die genoue Aufklörung des Sqchverholts.
Dqbei dorf er sich bei der Erstellung einer Bilonz regelmößig quf die V
stöndigkeit der Unterlogen und die Richtigkeit derAngoben von sqchkun-
digen Mitorbeitern des von ihm geprüften Unternehmens verlossen. Erge-
ben sich iedoch ous den vorgelegten Unterlogen Zweifelon der Richtigkeit
des Zohlenwerks der Buchführung und der Wertonsötze, so hof er diesen
nochzugehen (siehe zur Hoftung des Steuerberoters' Gröfe /lenzen/
Roiner; Steuerberoterhoftung, 2. Aufl.,l9BB, Rn. 143,144 vnd 291; Spöth,
Die zivilrechtliche Hoftung des Steuerberoters, 3. Aufl. l9BZ Rn. 133 f.t
LrLU llomburgt Llf lyöö, 5. l55l; t; bUH I\JVV lV/3,5. J2l; VVM lyl5, 5.
763 und DB1984, S. ll38 : Gl11/841.

Diesen Verpflichtungen sind die Beklogten nicht hinreichend nochgekom-
men. lhrWirtschoftsprüfer O., dervor Ort die Buchführung der Firmo H. u.
K. KG prüfte, und dobei ouch die Bilonz der Arbeitsgemeinschoft M./H.
u. K. KG mit einzubeziehen hotte, konnte sich nicht dorouf beschrönken,
die Bilonz lediglich onhond dervorhondenen Unterlogen zu prüfen und
Frogen mit dem domoligen Buchholter G. der KG zu erörtern. Denn r-
hötte ouffollen müssen, doß die Bilonz nicht - wie $ 245 NGB für den
Johresobschluß vorschreibt - von dem Mitgesellschofter M. der ARGE,
sondern nur von dem Gesellschofter K. und dessen Steuerberoter unter-
zeichnetwor. Angesichts dieses grovierenden Umstondes konnte O. sich
ouch nicht mit der Erklörung des insoweit nicht hinreichend kompetenten
Buchholters der KG zufrieden geben, der ihm gescgt hoben soll, über die
Gorontierückstellung von 60.770.- DM hinousgehende Forderungen
gegen die ARGE bestünden nicht, wie M. ihm - dem Buchholter - ver-
sichert ho be. Dies g ilt o uch do n n, wen n dos von der ARGE d u rch gef u h rte
Obiekt totsöchlich beendet und die Schlußrechnung erteilt wor. Der
Wirtschoftsprüfer O. wöre vielmehr verpflichtet gewesen, dorouf hinzu-
wirken, doß ouch M. die Bilqnz derARGE unterzeichnet. Zudem hotte O.
unmittelbor Kontokt mit M. oufnehmen müssen, um sich die inholtliche

256



Gerling lnformotionen für wirtschoftsprüfende, rechts- und steuerberotende Berufe 8193

Richtigkeit der Bilonz der ARGE von ihm bestötigen zu lossen und festzu-
stellen, ob noch weitere Forderungen gegen die ARGE bestehen. Uber-
dies bestond cuch desholb besonderer Anloß, die Angoben des Buch-
ho lters zur Bilonz der Arbeits g e meinschoft kritisch zu ü berprüfe n, weil o us
dem bei der KG geführten Konto der ARGE ersichtlich wot doß dieses
im froglichen Zeitrqum noch nicht obgeschlossen wor und zohlreiche
Geschöftsvorfölle ouch zu Losten der ARGE oufwies.

D iese u nzu reichen d en Prüf u n g stöii g keiten d es Wirtsch oftsp rüfers O. f ü h r-

ten zu r Erstellu ng der feh lerhoften U mwo nd lu n gsbilo nz v. 17. 5.1989 nebst
u nzutreffender Bewertu ngsbeschein ig u n g.

Die Pflichverletzungen der Beklogten woren ursöchlich für den Erwerb
der Firmo H. und K. durch den Klöger und den ihm dorous entstondenen
Schoden. Es steht fest, doß die Vodoge der {roglichen Umwondlungs-
bilonz iedenfolls mitursöchlich für seine Entscheidung wor, dos Unter-
nehmen zu dem im Vertrog v.30.6.1989 vereinborten Preis zu erwerben.
Die Beklogten hoben den ihnen obliegenden Beweis, do1) der Schoden
ouch bei pflichtgemaßem Hondeln eingetreten wöre (vgl. dozu' BGH
NJ\V 1984, S. 1688 und NJW 1990, S. 2461,ieweils mit weiteren Noch-
weisen), nicht geführt. lhre Behouptung, der Klöger sei bereits bei der
ersten Kontoktoufnohme mit ihnen fest zum Erwerb des Unternehmens
entschlossen gewesen, ist schon desholb nicht erheblich, weil nicht
ersichtlich ist, doß der Klöger die Firmo H. u. K. zum selben Preis gekou{i'
hötte, wenn er die ousstehenden Forderungen der Firmo M. gegen die
ARGE gekonnt hötte. Angesichts der Koufpreisregelungen in $$ 2 und 3
des Vertroges vom 30.6.1989 (monotlich 2000,- DM; im Folle des vor-
zeifigen Versterbens des Verköufers und seiner Ehefrou Zohlung von
600.000,- DM on deren Erben) logen die Forderungen der Firmo M. ouch
in einer Größenordnung, doß sie geeignet woren, die Hohe des Kouf-
preises entscheidend zu beeinfl ussen. Dies g ilt o uch do n n, wen n - wie d ie
Beklogten im zweiten Rechtszug behoupten - der Klöger im Moilg8g von
einem Verlust der Firmo H. u. K. seit Anfong l9B9 in Höhe von mehr ols
245.000,- DM ousgegongen ist.

An der Ursöchlichkeit zwischen Vorloge der fehlerhoften Umwondlungs-
bilonz und Koufentschluß des Klögers fehlt es ouch nicht desholb, weil er
vor Vertrogsschlul) om 30. 6.l9\q von der Rechnung der Firmo M. vom
21.4.1989 über468.000,- DM erfohren hot,wos den Schluß rechtfertigen
könnte, doß er ouch bei Vorloge einer ordnungsgemößen Bilonz dos
Unternehmen zu denselben Bedingungen erworben hötie. Der Klöger
hot entsprechende Kenntnisse in Abrede genommen. Die dozu ou{
Antrog der Beklogten vernommenen Zeugen G. und D. hotten keine
konkrete Erinnerung on diese Rechnung und konnte vor ollem nicht be-

257



Gerling lnformotionen für wirtschoftsprüfende, rechts- und sleuerberotende Berufe 8193

kunden, dofl der Klöger sie im froglichen Zeiiroum zur Kenntnis genom-
men hot. lnsbesondere ist offen geblieben, ob die Rechnung ouf einer
Besprechung vom 24.5.1989 in Gegenwort des Klögers beider Firmo H'
und K. erörtert worden ist.

Die Beklogten hoben dem Klöger mithin die durch den Unternehmens-
kouf entstondenen Schöden zu ersetzen, wobei sich der Klöger iedoch
ein onspruchsminderndes hölftiges Mitverschulden 19254 BGBI onzu-
rechnen lossen hot. Grundsötzlich konn der Berotende sich zwor nicht
dorouf berufen, doß der Berotene seinem Rot ohne eigene NochprÜfung
g efo I gt ist, wei I d os Vertro uen d es Beroten en beso n deren Sch utz verd ient;
denn durch die Hinzuziehung eines Sochkundigen hot er zu erkennen
gegeben, doß er nicht über die erforderlichen Fochkenntnisse verfilgt
und ouf fremde Hilfe ongewiesen ist (BGH NJW 1982, S. 1095; Polo,,.,t-
Thomos, BGB, 52. Aufl. 1993, $ 626 Rn. 9). Besondere, hier vorliegende
Umstönde begründen iedoch den Miverschuldenseinwond. Wie der
Klöger selbst im Senotstermin vom 

,16.3.1992 eingeröumt hot, wor er
entsprechend dem Rot der Beklogien sei Ende April l9B9 in der Firmo H.
u. K. tötig, verfügte seit dem l.5.1989 über Prokuro und wurde spöter
Geschöftsführer. Diese schon vor der Unternehmensübernohme oufge-
nommene Tötigkeit diente mithin zu einem wesentiichen Teii ouch ciem
Zweck, die wirtschoftlichen Verhöltnissse des Unternehmens von innen
herous besser beurteilen zu können. Als künftiger lnhober des Unter-
nehmens wor der Klöger doher über die wesentlichen geschöftlichen
Belonge unterrichteg die mofl geblichen u nterneh merischen Entscheid u n-
gen wurden nicht ohne seine Beteiligung getroffen. Wie der Zeuge G.
gloubwürdig ousgesogt hot, gingen kurze ZeiI, nochdem der Klöger
seine Tötigkeit oufgenommen hotte, sömtliche Popiere ouch Über dessen
Schreibtisch.

Auch u nter Berücksichtig u ng seiner Ausbildung ols Diplomkoufmqnn hotte
der Klöger mithin die Moglichkeit, sich ein umfossendes Bild Über
die finonzielle Situotion der Firmo zu verschoffen. Er hötte ebenso wie der
Wirtschoftsprüfer O. die dort vorliegende, nicht von M. unterzeichnete
Bilonz derARGE vom 

.l4. 
4.1989 einer kritischen Uberprüfung unterziehen

und wegen eventueller Forderungen der Firmo M. gegen die ARGE Ruck-
froge holten müssen. Dozu bestond ouch desholb besonderer Anloß,
weil - wie der Klöger in seiner Berufungsbeontwortung vortrögt, ohne
doß die Beklogten dem entgegengetreten sind - die Rechnung der Firmo
M. vom 21.4.1989 noch vor dem lZ 5. l9B9 bei der Firmo H. und K. einge-
gongen isi und ouch der Klöger selbst sie hötte zur Kenntnis nehmen
können.Alldies hotder Klögeriedoch unterlossen und dodurch in grober
Weise gegen die ihm in seinen eigenen Angelegenheit obliegenden
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Sorgfoltspflichten verstoßen. Noch Abwögung oller Gesomtumstönde
hot dieses Mitverschulden noch Auffossung des Senots mit einem die
Einstondspflicht der Beklogten um die Hölfte reduzierenden Gewicht
zur Schodenentstehu ng beigetrogen.

Die Beklogien hoben nicht bewiesen, doß der Klöger ihnen gegenüber
o uf Regreßonsprüche verzichtet hot. Eine schriftliche Verzichtserklörung
liegt nichtvor. Ebensowenig konn festgestelltwerden, doß der Klögerfern-
mündlich gegenüber dem Erstbeklogten einen entsprechenden Verzicht
erklort hot. Durch dieAussoge des Zeugen M., des früheren Zweitbeklog-
ten, der ongegeben hot, er sei Teuge eines Telefonots zwischen dem
Klögerund dem Erstbeklogten om23.2.1990 gewesen, in dem der Klöger
ouf ous der Umwondlungsbilonz resultierende Regreßonsprüche ver-
zichiei hobe, konn dieser Beweis nicht geführt werden. Zum einen hinter-
ließ dieser Zevge, der seinerzeit ols ongestellter Rechtsonwolt in der
Sozietöt der Beklogten tötig wor und seit dem l.l.l99l Sozius des Erst-
beklogten ist, einen stork interessengebundenen Eindruck. Es erscheint
ouch wenig plousibel, doß sich die Beklogten mit einem bloßen münd-
lichen Verzicht des Klögers begnügten, obwohl sie ihn seit Anfong 1990
gedröngt hotfen, eine schriftliche Erklorung obzugeben. Denn wie der
ZeugeM. bekundet hot, hot er den Zeugen J. derf ür die Beklogten in dem
Unternehmen des Klögers ols Steuerberoter tötig wor, Anfong Jonuor
,1990 

im Togesrhythmus ongerufen, um sich noch derAbgobe derschrift-
lichen Verzichtserklörung zu erkundigen. Der Klöger hobe sich zur Erkla-
rung eines solchen Verzichts iedoch nicht bereit gefunden. Vor ollem
spricht gegen einen mündlichen Verzicht der Umstond, doß dem Klöger
noch om 27.2.1990 eine vorformulierte Verzichtserklörung vorgelegt
wurde, obwohl er bereits om 23. 2.1990 einen mündlichen Verzicht erklört
hoben soll, wie den Angoben des Zeugen M. sowie dessen Vermerk über
dieses Telefonot zu entnehmen ist. Noch den Erklörungen dieses Zeugen
will er sich noch dem für ihn moßgebenden Telefonot zwischen Klöger
und Erstbeklogten nicht mehr um eine schriftliche Erklörung bemüht
hoben. Die vorformulierte Verzichtserklörung vom 27.2.1990, die der
Zeuge M. dem Zeugen J. om Telefon diktiert hoi, ist- wie ous den Ango-
ben des Zeugen J. zu schließen ist - o m selben Tog niedergelegt worden.
Es liegen keine Anholtspunkte dofür vor, doß der Zeuge J. den Text ersi
einige Toge spöter ousformuliert hoi, nochdem er ihm om Telefon durch-
gegeben worden wory der Teuge hot eine solche Annohme ols Spekulo-
tion verworfen. Die Erklörung eines Regreßverzichts isi noch olldem zu-
mindest offen geblieben.
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Anwoltshoftung
- Belehrungspflichten bei eingeschrönktem Mondot
- Fino nzgerichtsprozeß
- Regreßonspruch gegen Steuerberoter
(BGH, Urt.v. 29.4.1993 - lX ZR 101/921

Leitsötze:

ol Der Anwolt ist ouch donn verpflichtet, seinen Auftroggeber ouf die
drohende Veriöhrung von Ansprüchen gegen einen Dritfen hinzu-
weisen, wenn sein Mondot nur die Vertretung in einem bestimm*
Rechtsstreit umfoßt, fur ihn iedoch ersichtlich ist, doß bei Verlust des
Prozesses Ansprüche gegen einen Dritten in Betrocht kommen, und der
Auftroggeber insoweit nicht onderweitig beroten wird.

b) DerAnwolt hot den Mondonten in diesem Folle rechtzeitig vorAblouf
der Primörveriöhrung des eventuellen Anspruchs gegen den Dritten zu
belehren; er dor{ sich grundsötzlich nicht dorouf verlossen, doß ein
sogeno nnter Sekundöro nspruch entsteht.

c) Hot der Anwolt die zur Veriöhrung gebotene Belehrung unterlossen,
trifFt den Mondonten in oller Regel nicht schon desholb ein Mitver-
schulden,weil er erst mehrere Monote noch Beendigung des Mondots
onwoltlichen Rot zur Durchsetzung der Ansprüche gegen den Dritten
eingeholt hot.

Totbestond:

Die Klögerin betreibt eine Pferdezuchi. Sie und ihr Ehemonn, mit dem sie
gemeinsom zur Einkommensteuer veronlogt wurde, hotten mit der Ferti-
gung der iöhdichen Einkommensteuererklörungen den Steuerberoter K.

beouftrogt.

Die Klögerin führte freiwillig Bücher über den von ihr unterholtenen
londwirtschoftlichen Betrieb. Der Steuerberoter ermittelte im Wege des
Betriebsvermögensvergleichs ($ 4 Abs. I ESIG) fur die P{erdezucht in den
Johren l9Z5 bis l9B0Verluste im Gesomtbetrog von über300.000 DM, die
in den für diese Johre unter Vorbeholt der Nochprüfung ergongenen
Ein kom mensteuerbescheiden berücksichtigt wu rden.

Anfong des Johres l9B3 {ond bei der Klögerin eine Betriebsprüfung stott,
die mit der Schlu0besprechun g om 27. Jonuor endete. Dobei stellte sich
dos Finonzomt ouf den Stondpunkt, der Steuerberoter hobe den für eine
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Gewinnberücksichtigung noch Betriebsvermögensverg leich erforderli-
chen Antrog ($ 13 o Abs. i Sotz 2 ESIG 19771nicht gestellf die Einkünfte ous
Lond- und Forstwirtschoftseien dohergemöß 5 13 o Abs. 2bis6 ESIG noch
Durchschnittssötzen zu ermitteln. lnfolge dieser Berechnungsweise ge-
longte dos Finonzomt zu folgenden Ergebnissen'

1975 2.569 DM Verlust,
1976 4.642 DM Verlust,
1977 4.617 DM Verlust,
1978 11.126 DM Vedust,
1979 30.661 DM Gewinn,
l9B0 3l .1 l0 DM Gewinn.

Demzufolge ergingen om 20.5..1983 zum Nochteil der Klögerin geön-
derte Feststel I u ngsbescheide.

Noch er{olglosem Einspruchsverfohren beouftrogte der Steuerberoter
den beklo gten Rechtso nwo lt, Klo ge beim Fino nzgericht einzu reichen. Der
Beklogte nohm dos Mondot on. Der Ehemonn der Klögerin übersondte
dem Beklogten deren unterzeichnete Vollmocht und wies dorouf hin, doß
die Mondoisbedingungen vom Steuerberoter unterschrieben würden,
weil die Kosten des Prozesses vereinborungsgem ö$ zu dessen Losten
gingen. Weiter bot er dorum, den Schriftverkehr mit dem Steuerberoter zu
führen und die Klögerin dovon ieweils nochrichtlich zu unterrichten.
Besprechungstermine wurden doher ebenfolls nur vom Steuerberoter
wohrgenommen.

Durch Urteil v. 12.8.1987 wies dos Finonzgericht die Kloge ob. Es be-
stötigte die Auffossung der Finonzverwoltung, doß die gemöß $ 4 Abs. I

Sotz I ESIG ermittelten Verluste nicht berücksichtigt werden könnten, weil
es on einem fristgerechten schriftlichen Antrog noch $ 13 o Abs. l Sotz2
ESIG 1977 fehle. Die dogegen gerichtete Nichtzulossungsbeschwerde
wurde durch Beschluß des Bundesfinonzhofs vom 6.l0.l9BB zurückge-
wiesen. lm August l9B9 beouftrogte die Klogerin einen Anwolt mit der
D u rchsetzu n g von Scho den ersotzc nsp rüchen g eg en d en Steuerberoter.
Dieser berief sich ouf Veriöhrung. Desholb wurde er nicht gerichtlich in
Anspruch genommen.

Die Klögerin, d ie sich eventuelle Ansprüche ih res Ehemo n nes hot o btreten
lossen, ist derAnsicht, der Beklogie hobe es schuldhoftversöumf sie über
die Veriöhrung derAnsprüche gegen den Steuerberoterzu belehren und
Moßnohmen zur Unterbrechung der Veriöhrung zu ergreifen. lhre auf
Ersoiz dorous entstondener Nochteile von 234.531,93 DM gerichtete
Kloge hotte in den Vorinstonzen keinen Erfolg. Der Senot hot die Revision
nur in Höhe von 32.000 DM nebst Zinsen ongenommen.
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Aus den Gründen:

Dos Rechtsmittel führt in diesem Umfong zur Aufhebung und Zurückver
weisung.

Dos Beru{ungsgericht geht dcvon ous, doß der Beklogte die ihm der
Klö g erin g eg en ü ber o b I ieg en d en Beroiu n gspf I ichten verletzt ho be. Trotz
des ouf die Prozeßführung beschrönkten Mondots hötte der Beklogte
die Klogerin über die Veriöhrung der Ansprüche gegen ihren Steuer-
beroter belehren müssen, weil ein erfolgreicher Ausgong des finonz-
gerichtlichen Verfohrens nicht gewöhrleistet gewesen sei.

Der Berotungsfehler sei indessen für den geltend gemochten SchoC
nicht kousol geworden. Die Klögerin hobe nicht nochgewiesen, doß sie
die Pferdezucht ols Gewerbebetrieb führe. Noch den Umstönden des
Folles sei onzunehmen, doß sie nicht die Absicht hobe, Gewinne zu
erzielen. Bei der Pferdezucht hondele es sich doher um Liebhoberei.

il.

Diese Envögungen tr"cgen in denn Unnfcng, in denn der Senot die Scche
zur Entscheidung ongenommen hot, die Klogeobweisung nicht.

L Dos Berufungsgericht geht zutreffend dovon ous, doß der Anwolts-
vertrog zwischen den Porteien zustonde gekommen ist. Dieswird ouch
von der Revisionserwiderung nicht mehr in Froge gestellt.

2. Der Beklogte hot die Klögerin nicht über die Veriöhrung der Ersotz-
onsprüche gegen ihren Steuerberoter belehrt. Dorin ist mit dem
Beruf u ngsgericht eine Verletzu ng der o us dem Mo ndotsverhö ltnis h

rührenden Berotungsp{lichten zu sehen.

ol Noch der stöndigen Rechisprechung des Bundesgerichtshofs hot
derAnwolt die lnteressen seines Auftroggebers in den Grenzen des
erteilien Mondots noch leder Richtung wohrzunehmen. Welche
konkreten Pflichten ous dem erholtenen Auftrog obzuleiten sind,
richtet sich dobei noch dessen Umfong und den ieweiligen Um-
siö n d en d es Ei nzelfo I I es (Sen ots urI.v.l7.l2.1997 - IXZR 41 /86, G I BB,
16: NJW 1988,1079,1080; v. 6.2.1992 - lX ZR 95/91, G\92,115:
WM1992,742,743 m.w. N.). lm Streitfoll hotte der Beklogte nicht
einen umfossenden Berotungsouftrog erholten. lhm wor lediglich
die Führung des Rechtsstreits vor dem Finonzgericht übertrogen
worden. Aus dem Schreiben des Ehemonnes der Klögerin vom
19.9.1983 ergob sich deuilich, doß die Klogerin eine persönliche
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vollstöndige Berotung in dieser Angelegenheit nicht wünschte. Der
Beklogte wor zudem ouf die Bereitschoft des Steuerberoters, die
Kosten des finonzgerichtlichen Verfohrens zu übernehmen, hingewie-
sen worden. Dorous konnte der Beklogte entnehmen, doß die Klögerin
im Folle eines für sie ungünstigen Ausgcngs des Rechtsstreits vor dem
Fino nzgericht ihren Steuerberoter regreßp{lichtig mochen wollte und
sich über dessen Pflichtwidrigkeit bereits im Kloren wor. lnfolgedessen
d u rfte der Beklo gte i m Gru ndsotz seine Tötig keit o uf die Prozeßf ü h ru ng
beschrönken und sich domitbegnügen, den Verkehr mitder Portei über
deren Sfeuerberoler zv führen.

b) Auch bei einem in solcher Weise eingeschrönkten Mondot dorf der
Rechtsonwqlt indes die ihm übertrogene Prozeßführung nicht völlig
isoliertvon den übrigen lnteressen des Auftroggebers sehen. Vielmehr
hot er die mit dem Rechtsstreit unmittelbor zusommenhöngenden
rechtlichen und wirtschoftlichen Belonge seiner Poriei mitzuberück-
sichtigen und dorouf zu ochten, doß ihr insoweit nicht durch ein Ver
söumnis wöhrend des Prozesses Nochteile entstehen. Dos gilt beson-
ders für Ansprüche, die gegen Dritte - selbstöndig oder bei ungünsti-
gem Ausgong des Rechtsstreits - in Betrocht kommen {vgl. BGH, Urt.
v. 13.7.1971 - Vl ZR 140/70, VersR 1971, 1119,1120; Borgmonn/Houg,
Anwoltshoftung 2. Aufl. S. 102; Vollkommer, Anwoltshoftungsrecht Rdnr.
6,174}. Auch donn, wenn sich dos Mondot ouf die Verfolgung des
Anspruchs gegen eine bestimmte Portei beschrönkt, bei negotivem
Ausgong der Kloge ober die Ersotzpflicht eines Dritfen in Rede steht,
gehOrt es zum Auftrog des Anwolts zu prüfen, ob insoweit Veriöhrung
d roht, u nd g eg ebenenfo I ls do rü ber zu beleh ren, welche Moßno h men
zurVermeidung rechtlicher Nochteile erforderlich sind (vgl. BGH, Urt.
v.13.7.1971, aoO S. l12l; v. lB. 3.1993 - \XZR120/92 z.V.b.l.

Der Beklogte d urfte infolgedessen nicht die Augen dovor verschließen,
welche Gefohren der Klögerin bei einer longen Prozeßdouer für die
Du rchsetzu ng ih rer Ansprüche gegen den Steuerberoter d rohen konn-
ten. lm Zivilproze$ bietet sich bei vergleichborer Sochloge ols nohe-
liegender Weg zur Wohrung der Rechte des Mondonten die Streit-
verkündung lgT2ZPO\ on, weil sie - obgesehen von der lnterventions-
wirkung - zur Unterbrechung der Veriöhrung fuhrt ,9209 Abs. 2 Nr. 4
BGB). Dqs finonzgerichtliche Verfohren dogegen kennt noch der Recht
sprechung des Bundesfinonzhofs keine Streiverkiindung (BFHE 98,
553; Tipke/Kruse, AO/FGO 14. Aufl. 0 59 FGO Rdnr.ll. Dieser Umstond
hotte ouf die dem Beklogten obliegende Sorgfolt indessen keinen Ein-
fluß. Dieserwöre vielmehr geholien gewesen, der Klögerin ondere zur
Verm eid u n g d es Ei ntritfs d er Veriö h ru n g g eeig nete Weg e o ufzuzeig en.
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c) Der Beklogte hotfe oufgrund des Anwoltsvertroges den sichersten
Weg zur Wohrung der Rechte der Klögerin zu wöhlen und sie doher
schon rechtzeitig vor Ablouf der Primörveriöhrung noch $ 68 StBerG
über die der Durchsetzung der Ansprüche gegen den Steuerberoter
drohende Geföhrdung umfossend zu belehren. Ob ein Sekundör-
onspruch gegen den Steuerberoter entstond, konnte er oufgrund
seines lnformotionsstondes domols nicht sicher uberblicken. Er durfte
sich desholb dorouf nicht verlossen, doß die Klogerin den Steuer-
beroter ouch noch Ablouf der Primörveriöhrung noch mit Erfolg werde
in Anspruch nehmen können.

Noch der domols geltenden höchstrichterlichen Rechtsprechung ent-
stond der Ersotzonspruch gegen den Steuerberoter; wenn die dem
Steuerp{lichtigen nochteilige Steuerfesisetzung ouf einer Betrie*--
prüfung beruhte, mit der Schlußbesprechung (BGHZ 73,363; BGH,
Urt.v. 14.7.1982 - lVo ZRl0/Bl, VersR 1982, 1053), im Streitfoll olso om
27.1.1983. Diese Auffossung hot der erkennende Senot ollerdings
inzwischen oufgegeben. Noch seiner nunmehr stöndigen Rechtspre-
chung beginnt die Veriöhrung dieser Ansprüche frühestens mit dem
Zugong der ou{grund der Betriebsprüfung erlossenen Bescheide (vgl.
Se n cts u rt. rr. 2 - 7. 1992 - lX Z R 268 /91, Gl 92, -?ll : NJW 1992, 2766, z.Y.
in BGHZ 119,69 bestimmf v.3.12.1992 - IXZR 61/92, Gl 93, 79 -
NJW 1993, ll3? 1141;v.10.12.1992 - lX ZR 54/92, Gl 93, lB7: NJW
1993,1l37L Do der Rechlsonwolt die geschuldete Berotung iedoch
grundsötzlich on derzum Zeitpunh seiner lnonspruchnohme moßgeb-
lichen höchstrichterlichen Rechtsprechung ouszurichten hot, wöre der
Beklogte verpflichtet gewesen, die Klögerin so frühzeitig zu belehren,
dqß sie in der Loge gewesen wöre, die zur Vermeidung des Eintritts
der Primörveriöhrung erforderlichen Vorkehrungen bereits vor d
28.1.19862u treffen. Als der Beklogte dies versöumt hotte, hötte er die
Klögerin zudem ouf die Voroussetzungen eines Sekundöronspruchs
gegen den Steuerberoter und dessen Veriöhrung hinweisen müssen.

d) Doß ein Schodenersotzonspruch gegen den Steuerberoterin Betrochi
kom, log für den Beklogten ouf der Hond. Der Steuerberoier hotte
keinen förmlichen Antrog noch $13o Abs. lSotz2 ESIG o.E gestellt.
Ausdiesem Grunde hoftedos Finonzomtdie Besteuerung noch denfür
die Klogerin ungünstigen Pouscholsötzen des $ 13 o Abs.3 bis 6 ESIG
vorgenommen. lm finonzgerichtlichen Verfohren mochte die Klögerin
geltend, ein Schreiben des Steuerberoters vom 2.9.1977 sei ols ent-
sprechender Antrog ouszulegen oder in einen solchen umzudeuten.
Ob dies rechtlich moglich wor oder es zwingend eines förmlichen
Antrogs bedurfte, wurde domols in der Proxis unterschiedlich beurteilt.
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Die Froge wor höchstrichterlich noch nichi geklört. schon bei Kloge-
erhebung wqr dqher ersichtlich, doß im Folle eines für die Klögerin
ungünstigen Ausgongs des Rechtsstreits derSteuerberoterin Anspruch
genommen werden konnte, weil eres versöumt hotfe, den zurWohrung
der lnteressen der Klögerin gebotenen sichersten Weg zu gehen, olso
einen förmlichen Antrog noch $ i3 o Abs. I sotz 2 ESIG o. E einzu-
reichen.

3. Dos pflichtwidrige verholten des Beklogten hotfe zur Folge, doß die
Ansprüche gegen den Steuerberoter veriöhrt sind.

o) Begonn die Ver[öhrung 'mit Zugong der steuerbescheide v.
20.5.1983, wor sie spötestens Ende Moi 1986 obgeloufen. Der Sekun-
döronspruch, der desholb in Beirocht kom, weil der steuerberoter die
Klögerin wöhrend seines bis zum Ende des finonzgerichtlichen Ver-
fohrens ondouernden Mondots nicht über den von ihm begongen'en
Fehler und die Veriöhrungsvorschrift des $ 68 StBerG belehrt hot,
obwohl er dozu oufgrund der Steuerbescheide Veronlossung hotte
(vgl. BGHZ 83,17;1]4,150,157:Gl9l,17l,wor ob Ende Moilg8g nichr
mehr durchsetzbor.

Der senot hot bisher lediglich entschieden, doß der Schoden frühe-
stens mit Zugong des Steuerbescheids eintritt, und offengelossen, ob
die ver[ohrung in Wirklichkeit erst mit dessen Bestondskroft - hier olso
gemöD $ ll5 Abs. 5 Sotz 3 FGO mit Zurückweisung der Nichtzu-
lossungsbeschwerde durch BeschluD des Bundesfinonzhofs vom
6.l0.l9BB (vgl. GmS-OGB NJW 1984,10271 - beginnr. Die Froge
bedo rf o uch hier keiner Entscheid u n g; den n selbst wen n mo n letzteres
onnöhme, wor die Primörver[öhrung im Zeitpunkt der letzten münd-
lichen Verhondlung vor dem Berufungsgericht obgeloufen. Ein Sekun-
döronspruch gegen den steuerberoter scheidet in diesem Folle ous,
weil die Klögerin im Johre l9B9 einen onderen Anwolt mit der prüfung
und Geltendmochung ihrer Ansprüche gegen den Steuerberoter
betrout hof domit entfiel dessen Verpflichpng, über die Regreßmög-
lichkeit zu belehren (vgl. senqtsurt. v. 14.ll. lggl - lxzR 3i/91, Gllgg2,
Zl : NJW 1992,836 m.w. N.).

b) Der Beklogte konn der Klögerin ouch nicht entgegenholten, doß -
geht mon von einem schodeneintritt erst ob Bestondskroft des
steuerbescheides ous - der steuerberoter noch im Johre l9B9 mit
Aussicht ouf Erfolg hötte in Anspruch genommen werden können;
denn dies wor für den Anwolt, der die Klogerin domols vertreten
hot, nicht erkennbor.
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Bis zum Senotsurteilv.2.7.1992 ooO mußte die Proxis oufgrund der bis
dohin geltenden Rechtsprechung dovon ousgehen, doß die Verioh-
rung bei einer Betriebsprüfung, die zur Nocherhebung von Steuern
f ü h rt, mit der Sch lußbesprech u ng beg innt (vg l. BG HZ 73, 363 ; 1,l4, ]50,
]55: Gl 91, 1211. lnfolgedessen durfte der neue Anwolt der Klögerin
domols domii rechnen, eine Kloge gegen den Steuerberoterwerde mit
Sicherheitwegen Ver[öhrung obgewiesen und sei doher oussichtslos.
Dos Versö u m nis des Beklogten, d ie KIA gerin rechtzeitig o uf der Gru nd-
loge der seinerzeitigen höchstrichierlichen Rechtsprechung Über die
Veriöhrung ihrer Ansprüche gegen den Steuerberoter zu belehren,
hotte doherzumindestzur Folge, doß der im Johre l9B9 eingescholtete
Anwolt ous seiner Sicht verstöndlich und ohne Verschulden dovon
obgeroten hot, gegen den Steuerberoter gerichtlich vorzugehen.
lnfolgedessen wöre es selbst donn gerechtfertigt, die Totsoche, c ')

der Steuerberoter nicht mehr ouf Leistung von Schodenersotz verklogt
wu rd e, der sch u ld hoften Pf I ichtwid rig keit d es Beklo g Ien zuzurech nen,

wenn der Senot heute onnehmen wÜrde, die AnsprÜche gegen den
Sieuerberoter seien im Augusi l9B9 noch nicht veriöhrt gewesen.

4. Der Klögerin ist durch den Fehler des Beklogten ein Schoden ent-
stonden; denn gegen den Steuerberoter woren Schodenersotzon-
sprüche wegen der Unterlossung eines förmlichen Antrogs noch $ 13 o
Abs.l SoIz2 ESIG begründet.

Soweit die Klagerin ihre AnsprÜche dorouf stÜtzt, ihr sei durch den
Fehler des Steuerberoters die Berücksichtigung der in der Pferdezucht
erzielten Verluste unmöglich gemochi worden, hot der Senot die
Revision ollerdings nicht ongenommen. Ein solcher Schoden seizt vor-
ous, doß die Pferdezucht ols Gewerbebeirieb in Gewinnerzielunqs-
obsichtgefuhrtwurde (vgl. $15Abs. 2Sotz2 ESIG). Dos dieseVor. s-

setzungen verneinende Urteil des Berufungsgerichts hotte insoweit
Bestond. Die Revision rügt iedoch zu Rechi, die Klogerin sei durch dos
vom Steuerberoter zu vertretende Versöumnis ouch donn - ollerdings
in weit geringerem Umfong - geschödigt worden, wenn die Pferde-
zucht ols Liebhoberei onzusehen sei.

ol Hot der Steuerpflichtige keinen Antrog noch $ 13 o Abs. 1 Solz 2
ESIG 1977 gestellt, erfolgt die Besteuerung des londwirtschoftlichen
Betriebes in iedem Folle noch den Pouscholsötzen der Abs. 3 bis 6,
unobhöngig dovon, ob im Folle der Antrogstellung ein Gewerbe-
betrieb oder Liebhoberei onzunehmen wöre (BFHE 147,352,356;]55,
344). Bei einer Liebhoberei können weder steuerpflichtige Gewinne
noch steuermindernde Verluste geltend gemochtwerden. Doher hötte
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die Betriebsprüfung - wöre ein Antrog noch $ 13 o Abs. 1 Satz 2
ESIG g estel lt word en - weder ei nen Geso mtg ewi n n vo n 61.771 DM
{ur die Johre 1979 bislg8O noch einen Verlusivon insgesomt 22.954
DM fur die Johre l9Z5 bis lgZB feststellen können. Folglich wurden
die Klogerin und ihr Ehemonn insoweit geschödigt, ols sie infolge
des fehlenden Antrogs für den Zeitroum l9Z5 bis 1980 insgesomt
einen um 3B.BIZ DM höheren Gewinn versteuern muDten.

b) Die Revisionserwiderung wendet demgegenüber ein, einen sol-
chen Schoden hobe die Klogerin in den Totsocheninstonzen nicht
geltend gemocht. Doron ist richtig, doß die Klögerin ihren Anspruch
ousschließlich ouf der Grundloge, dofl es sich bei der Pferdezucht
um einen Gewerbebetrieb hondele, berechnet hct. Gleichwohl
enthölt die Revision entgegen der Meinung des Beklogten insoweit
kein neues Vorbringen; denn Ziel der Kloge worvon Anfong on die
Beseitigung des sowohl durch die Nichtberücksichtigung der Ver-
luste ols quch durch die Berechnung der Gewinne für die Klögerin
entstondenen Nochteils. Dieserergob sich noch dem Klogevorbrin-
gen hinsichtlich der Gewinne ohne weiteres schon ous Rechtsgrün-
den (513 o ESIG o. E). DerAnspruch, um den es nunmehrollein geht,
stellt folglich ein Minus gegenüber dem Klogebegqhren dor und
stüizt ouf einen Sochverholt, der vom Totrichter bereits gewürdigt
worden ist (vgl. BGH, Urt.v. 28.9.1989 - lX ZR 1B0/BB, BGHR ZPO
$ 561 Abs. 1 Antrogsönderung l).

c) Allerdings reicht dos Totsochenvorbringen der Klögerin nicht ous,
um diesen Schoden zu berechnen. Dos konn ihr indes nicht zum
Nochteil gereichen. Eine nochvollziehbore Schodendorlegung
fehlt ersichtlich desholb, weil die Prozeßbevollmöchtigten der Klö-
gerin in den Totsocheninstonzen den sich ouch beiAnnohme einer
Liebhoberei ergebenden Anspruch nicht erkonnt hotfen. Dos Beru-
fungsgericht hate doher gemöfl g$ 13? 278 Abs.3 ZPO insoweit
einen Hinweis geben müssen. Dos ist nurdesholb unierblieben,weil
ouch dos Berufungsgericht die Rechtsloge in diesem Punkt nicht
erfoßt hot. Der Klögerin muß doher Gelegenheit zu ergönzendem
Totso chenvorbrin gen gegeben werden.

5. Die Klögerin trifFt kein Mitverschulden ($ 254 Abs. I BGB) on der Ent-
stehung des Schodens.

Der Umstond, doß sie erst im August l9B9 - mehr ols neun Monote
noch Abschlu0 des {inonzgerichtlichen Verfohrens - einen Anwolt mit
der Wohrung ihrer lnteressen gegenüber dem Steuerberoter beouf-
trogt hot, begründet nicht den Vorwurf schuldhoften Zögerns. Noch
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stöndiger Rechtsprechung ist dem Auftroggeber in oller Regel nicht schon
desholb ein Mitverschulden onzurechnen, weil er eine Gefohrenlo get zu
deren Vermeidung ereinen Fochmonn hinzugezogen hot, beigenügender
Sorgfolt selbst hötte erkennen und obwenden können (BGH, Urt.v.
12,3.1986 * lVo ZR lB3/84, Gl 86, 23:WM 1986,675,677;v.17.10.1991-
|XZR255/90, G\92,59: NJW 1992,307,309). Wie der Senot bereits
entschieden hot, konn bei einem uneingeschrönkten Berotungsvertrog
der Anwolt, der in{olge mongelhofter Berotung Rechtsverluste wegen
Veriöhrung zu vertreten hoi, grundsötzlich nicht einmol dem rechtskundi-
gen Mondonten entgegenholten, diesersei in der Loge gewesen, die Frist
selbst unter Kontrolle zu holten (Urt.v. 19.12.1991- lX ZR 4l/91,G\92,259: NJWi992,B20l.lm Streitfoll hotte der Beklogte trotz des ouf dos finonz-
gerichtliche Verfohren beschrönkten Mondots über die Veriöhrung d,
Ansprüche gegen den Steuerberoter zu belehren, weil die Klögerin
in{olge ihrer Rechtsunkenntnis insoweit eine entsprechende,Aufklörung
benötigte. Die Klögerin durfte doher noch im Zeitpunkt der Beendigung
des dem Beklogten erteilten Mondots dorouf vertrouen, dieser werde ihr
einen entsprechenden Hinweis geben, wenn olsbold Moßnohmen zur
Wohrung ihrer Rechte gegen den Steuerberoter erforderlich seien. lnfol-
gedessen ist ollein dorin, doß sie die genonnie Zeitsponne zugewortet
hot, ehe sie onwoitiichen Rot wegen der PfiichVerietzung des Steuer-
beroters in Anspruch nohm, noch kein schuldhofter Verstoß gegen die
eigenen lnteressen zu sehen.

Anlogeberolung
- Veriöhrung
- Wissenszurechnung des Rechtsonwoltes
(LG Fronkfuri, Urt. v. 25. 3.1992 - 2/210 233/911

Leitsötze:

L Zu den Voroussetzungen des Eintritts derVeriöhrung von deliktischen
Ansprüchen bei Anlogeberotung.

2. Zu den Grundsötzen der Wissenszurechnung im Verhöltnis zwischen
Mo ndo nt u nd Prozeßbevol I möchtigten.
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Aus den Gründen:

Die Kloge ist bezüglich der Houptforderung ouch gegen die Beklogten zu
i) und 3) unter dem Gesichtspunkt der unerloubien Hondlung ($S 823
Abs. 2 BGB i.V. m. $$ 263, 25 bzw.27 Abs.l SIGB, 830 BGB) begründet.
Die Beklogten zu llund 3)hoben im gemeinschoftlichen Zusommenwirken
mit onderen den Klöger in betrügerischer Weise geschödigI bzw. dozu
Beihilie geleistet. Dies ist in den Strofurteilen der 28. Strofkommer des
Lo n d g erichts Fro n kf u rtlMo i n rechtskrö{tig festg esiel lt.

Die Beklogten zu l) und 3) hoben nicht bestritten, doß sie wegen der mit
dem Klöger getötigten Geschöfte bereits rechtskroftig verurfeilt worden
sind. lhre Einwönde gegen dos Bestehen der moteriellen Voroussetzun-
gen des $ 823 Abs.2 BGB i.V. m. $$ 263, 25b2w.27 Abs.l SIGB,830 BGB
können doher keine Berücksichtigung finden.

Grundsötzlich ist zwor mit den Beklogten dovon ouszugehen, doß die
Fesisiellungen in den gegen sie ergongenen Strofurteilen keine Bindungs-
wirkung für dos Zivilverfohren hoben. Es ist ober dem Klöger nicht ver-
wehrt, unter Bezug ouf dos vorliegende Strofurteil die dorin entholtenen
Feststellungen ols eigenen Sqchvortrog im Zivilverfqhren vorzuirogen.
Soweit sich dieser Sochvortrog ouf Vorgönge bezieht, die in den eigenen
Wohrnehmungsbereich der Beklogten follen, können siesich gemöß $ 138
Abs. 4 ZPO nicht ouf pouscholes Bestreiten beschrönken, indem sie
schlicht ihren verontwortlichen Totbeitrog in Abrede stellen (LG München l,

u rt.v. 26. 7.1988, 23 O 1343 /BB ; O LG Fro n kf u rrlMo i n, U n.v. 29. 6. 1989,
16 U 7B/BB). Vielmehr müssen sie substontiiert unter Beweisontritt dorle-
gen, doß es sich bei diesen Urteilen um Fehlurteile hondelt und die Aus-
sogen von Zeugen und Mitongeklogten im Strofuerfohren unrichtig sind
(BGH VersR 1970,3221.An einem solchen substontiierten Vortrog fehlt es
im vorliegenden Foll. Allein der Umsiond, doß dos Strofurteil ouf in{ormel-
len Absprochen beruht, ist kein Gesichtspunkt, der die inholtliche Richtig-
keit eines Strofurteils in Froge stellen konn. Die Beklogten hötten es inso-
weit in der Hond gehobt, {ür ihre Unschuld im Strofver{ohren zu streiten.
Stott dessen hoben sie unstreitig Gesiöndnisse obgelegt, wobei dorouf
hinzuweisen bleibt, doß ouch der von den Beklogten ongegebene
Grund, wesholb sie diesen Schritt gemocht hoben, olles ondere ols über'
zeugend ist. Vielmehr ist der Grund fur die Gestöndnisse primör dorin zu
erblicken, zu einem für sie günstigen Strofmoß zu kommen.

Vor diesem Hintergrund hoben die Beklogten zu l) und 3) in dieser lnstonz
nichts vorgetrogen, wos die Feststellungen der Strofkommer zu ihrem Tot-
beitrog entkröften könnte. Aus den rechtskröftigen Strof urteilen ergibt sich,
doß die dortigen Feststellungen ouf den Gestöndnissen der Beklogten zu
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l) und 3) wie ouch ienen der onderen Mitongeklogten beruhen. Doß
diese Gestöndnisse so obgegeben wurden, ist nicht in Abrede gestellt
worden. lnsoweit reicht dos schlichte Bestreiten des verontwortlichen
eigenen Totbeitroges durch die Beklogten zu ll und 3) nicht ous. Dieses
steht ebenso unsubstontiiert im Roum, wie etwo der Gesichtspunkt, doß
Ku nden gelder seh r woh I vertro gsgemöß o n der Börse o ngelegt worden
seien. Auch insoweit wöre von Beklogtenseite detoilliert dorzulegen
g ewesen, welche Verwen d u n g g ero de d os vom Klö ger ein g ezo h lte Geld
im Geschöftsbereich der Firmo gefunden hoi, in welcher Form es wirklich
on einer Börse ongelegtworden ist und welches Ergebnis diese spekulo-
tive Anloge zeitigte.

Schließlich ist ouch nicht erforderlich, doß die Beklogten selbst bei der
Geschöftsonbohnung mit dem Klöger in Kontokt getreten sind. Do '

Hondlungen der Beklogten sich insgesomt ouf die Aufrechterholtung des
gesomten Geschöftsbetriebes der Firmo bezogen und domit dem fortge-
setzten Anlogebetrug dienten und die Einzohlung des Klögers in den Tot-
zeitroum follt, fur den die Beklogten zu ll und 3) noch den Feststellungen
der Strofurteile strofrechtlich veronlwortlich sind, hoften sie gemöß $ 830
BGB ouch für den durch Mittöter bzw. Gehilfen verursochten Schoden.

Schodenersotzonsprüchegegen die Beklogten zu llund 3 sind ouch nicht
veriöhrt. Hinsichtlich des Beklogten zu l) fehlt es bereits on dem erforder-
lichen Kenntnisstond des Klögers i. S. des $ 852 Abs. I BGB. Der Klöger
weist insoweit zutreffend in Ubereinstimmung mit der höchstrichterlichen
Rechtsprechung (st. Rspr. des 16. Zivilsenots des OLG Fronkfurt/Moin, vgl.
stott oller sein Urt.v. 9.2.1989,16 U 121/BB; BGH, Urt.v. 10. 4.1990: WM
1990, 9711 d o ro uf h i n, doß weder der Verlust seines Geldes noch die Rück-
zohlung einesTeils seines Geldes im Rohmen des Konkursverfohrens, noch
die Anhörung im Rohmen des Ermittlungsverfohrens der Stootsonw. .-
schoft ihm die Kenntnis derTotsochen verschofft hoben, welche bei schwer
durchschouboren Wirtschoftsdelihen für eine Klogebegründung mit eini-
germoßen Aussicht ouf Erfolg notwendig sind. Denn keines der genonn-
ten Ereignisse klörte den Klögerdorüberouf, ob er, wie er und von wem er
betrogen worden wor.

Auch der Umstond, doß der Prozeßbevollmöchtigte des Klögers Kenntnis
von derVerurteilung der Houptverontwortlichen der Firmo om 28.6.1985
durch die 28. Strofkommer des Londgerichts Fronkfurt/Moin hotte, wie
ouch der Umstond, doß ihm vor dem 15.1.1987 die unter dem 9.5.1986
gefertigte Anklogeschrift gegen weitere Mitorbeiter der Firmo bekonnt
wor, wie ous der Strofokte folgt, begründet nicht den zum Durchgreifen
der Veriöhrung notwendigen Kenntnisstond i. S. des $ 852 Abs. I BGB.
Auch insoweit weist der Klöger zutreffend dorouf hin, doß er olle die für
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eine Klogeerhebung erforderlichen Totsochen hötte kennen mÜssen.
Dozu gehört ouch die Kenninis von dem Totbeitrog und der Verontwort-
lichkeit des Beklogten zu ll innerholb eines bestimmten, fÜr den Klöger
relevonten Zeitroums. Diese Kenntnis vermitteh die vorgenonnten Strof-
verfohren, die sich gegen ondere Personen richtete, gerode nicht.

Ebenfolls ergeben die beigezogenen Akten nicht, doß Rechtsonwolt R.

vor über drei Johren seii Klogeeinreichung Kenntnis von der Ankloge-
schrift gegen den Beklogten zu ll hotte. ln dieser Strofokte befindet sich
lediglich ein Schriftsotz des Rechtsonwolts vom 29.6.1990, in welchem er
um Ubersendung der Anklogeschrift und des Urteils bot. Diese wurden
ousweislich eines Aktenvermerks von ihm om 31.5.1990 on die Stoots-
onwoltschoft zurückgegeben. lnsoweit fehlt es on einer ousreichenden
Kenntnis des Prozeßbevollmöchtigten von dem Schoden und der Person
des Schödigers, die dem Klöger zugerechnet werden konn.

Soweitder Beklogte zu llschliefllich behoupten will, doß der Klögerschon
19BZ gewußt hobe, doß gegen ihn dringenderTotuerdochtwegen Betru-
ges u. o. zu seinem Nochteil bestonden hobe und er olle Einzelheiten
der Ermitflungserkenntnis und der in den Strofprozessen getroffenen Fest-

stellungen gehobt hobe, bosiert der Vortrog ouf bloßen Vermutungen
bzw ist unsubstontiiert.

Die Beklogte zu 3) erhebt ebenfolls ohne Erfolg die Einrede der Veriöh-
rung. Zwor besoß deren Rechtsonwolt den noch $ 852 Abs.l BGB erfor-
derlichen Kenntnissiond. Aus der beigezogenen Akte der Stootsonwolt-
schoft bei dem Londgericht Fronkfurt/Moin folgt, doß der Rechtsonwolt
bereits vor dem 15.l.l9BZ Kenntnis von der Anklogeschrift gegen die
Beklogte zu 3) hotte. ln dem in der Strofokte befindlichen Schriftsotz des
Rechtsonwolts vom 15.1.1987 bestötigt dieser gegenÜber der 28. Strof-
kommer des Londgerichts Fronkfurt/Moin den Erholt der Anklogeschrift
und frogt noch dem Termin der Houptverhondlung noch. Die entspre-
chende Terminsnochricht ist ousweislich des in der Akte befindlichen Erle-

digungsvermerks om 19.1.1987 on ihn obgesondtworden. Die detoillierte
Anklogeschrift vermittelt zwor den noch $ 852 Abs. I BGB erforderlichen
Kenntnisstond. Dieser konn indessen dem Klöger ober ersi ob dem
3.l0.l9BB zugerechnetwerden. Aus der beigezogenen Akte der Kommer
ergibt sich, doß der Klöger den Rechtsonwolt iedenfolls om 3.l0.l9BB
mondotieri hot. Unter diesem Dotum hot der Rechtsonwolt u. o. fÜr den
Klöger eine Klogeschrift wegen SchodenersotzonsprÜchen ous den ge-
genstö nd lichen An logegeschöften gegen- einen der Ho u ptvero ntwort-
lichen der Firmo geferiigt. Ob der Klöger den Rechtsonwolt vor dem
3.lO.l9BB mondotiert hot bzw zu welchem Zeitpunkt dies genou der Foll

wor; konn die Kommer ouf der Grundloge des bisherigen Soch- und
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Streitstondes nicht feststellen, so doß hinsichtlich der Mondotierung von
dem genonnten Dotum ouszugehen wor.

Dem Klöger konn ober lediglich dos Wissen seines Prozeßbevollmöchtig-
ten ob dem Zeitpunhvon dessen Beouftrogung zugerechnetwerden. Der
Klöger erlongt die Kenntnis i. S. des S 852 Abs. I BGB - sofern er sie nicht
selbst schon vorher hotte - über seinen Prozeßbevollmöchtigten erst ob
dem Zeitpunkt der Mondotierung. Ab diesem Zeitpunkt beginnt die Ver-
iöhrungsfristzu lo ufen. Eine o ndere Sichtweise würde erkennbo r dem Sinn
und Zweck der Wissenszurechnung zuwiderlou{en, do die Mondotie-
rung dos fur die Zurechnung des Wissens entscheidende Kriterium dor-
stellt. Wurde mon ouf dieses Elementverzichten, so könnte einem Klöger,
dererstvor kurzem Kenninis von dem Schoden und der Person des Sch*-
digers erlongt hot, mit Erfolg die Veriöhrung entgegengeholten werde,r,
wenn er unverzüglich noch Kenntniserlongung einen Rechtsonwolt be-
ouftrogt, der iedoch schon vorher von dem Totgeschehen in vollem
Umfong unterrichtet wor; ein ersichilich obsurdes Ergebnis, dos nur
dodurch umgongen werden konn, wenn ouf die Kenntnis des Klögers
bzw. ouf den Zeitpunkt der Mondotierung - denn in diesem Foll erlongt
ein noch nicht vol lstö ndig unterrichteter Klö ger ü ber seinen Prozeßbevoll-
möchtigten die noMrendige Kenntnis - cbgestelltwird. Dcmit ist cber die
vorliegende Kloge, die om 15.2.1991bei Gericht eingegongen ist, vor
Ablouf der dreiiöhrigen Veriöhrungsfrist erhoben worden, so doß die Ein-
rede der Veriöhrung nicht durchgreifen konn.

Soweit die Beklogte zu 3l vor diesem Hintergrund schlieDlich weiterge-
hend behoupten will, doß der Klöger selbst schon 19BZ gewußt hobe,
doß gegen sie dringender Tofuerdocht wegen Betruges u.o zt) seinem
Nochteil bestonden hobe und erolle Einzelheiien der Ermittlungserkenn'
nis und der in den Strofprozessen getroffenen Feststellungen gehobt hobe
bzw. der Klöger den Rechisonwolt schon lgBZ mondotiert hobe, bosiert
derVortrog ouf bloßen Vermutungen bzw. ist unsubstontiiert. lnsoweitfehlt
es on konkreten Totsochenbehouptungen. Eine Porteivernehmung des
Klögers und eine Vernehmung seines Prozeßbevollmochtigten liefe ouch
hier ouf einen unzulössigen Ausforschungsbeweis hinous.

Der geltend gemochte Zinsonspruch ist noch $ 849 BGB sochlich ge-
rechtfertigt. Ein Anlogeverlust von70/o konn noch g2B7 ZPO im Wege
der Schötzung ongenommen werden.
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Versc hwieg e n h eitspf I ic h t
- Unregelmößigkeiten des Mondonten
- Schutzpflichten gegenüber Dritten
{LG Wiesboden, Urt.v. 3.2.1989 - 9 0 496/87 - n. rkr.}

Leitsötze (d.Verf.),

l. Die Verschwiegenheiispflicht des Steuerberoters berechtigte diesen
nicht, Unregelmoßigkeiten des Mondonten gegenüber Dritten zu
offenboren.

2. Werden durch Unregelmößigkeiten des Mondonten schutzbedurftige
Dritte geschodigt, hot der Steuerberoter dos Mondot niederzulegen.

3. Die Verschwiegenheitspflicht verbietet es dem Steuerberoter den
schutzbedürftigen Dritfen die Gründe der Mondotsniederlegung dor-
zulegen. Der Hinweis, diese könnten beim Mondonten erfrogtwerden,
genügie seiner Berufspflicht.

Zum Sochverholt:

Der Klöger beteiligte sich im Juli 84, wie er behouptet, on der,,A. Gesell-
schoftdes bürgerlichen Rechts" miidem Sitz in N. miteiner Kopitoleinloge
von 60.000,- DM.

Die genonnte Gesellschoft (im folgenden GBR genonnt) wurde von einer
Firmo R. GesellschoftfürVermögensverwoltung mbH mit Sitz in N. (im fol-
genden R. genonntl ins Leben gerufen, deren GeschoftsführerW. B. wor.
Noch dem Gesellschoftsvertrog der GBR vom 7.6.1984 wor die Firmo R.

beouftrogt, die Vermögensverwoltung der GBR durchzuführen. W. B.

wurde spöter ouch persönlich Mitglied und Geschöftsführer der GBR.
Seine Aufgobe wor es, mit den ongelegten Geldern om omerikonischen
Wertpopiermorki zu hondeln und Gewinne zu erzielen. Zu diesem
Zwecke wu rden von den An legern in der GBR o ngelegte Gelder o uf So m-
melkonten bei dem Brokerhous D. in E ongelegt und über dieses Broker-
hous die entsprechenden Geschöfte getötigt. Gemöß 94 des Gesell-
schoftsvertroges der GBR sollte die Verwendung der Einlogen von einem
Angehörigen der steuerberotenden Berufe überprüft werden, der ouch
stichtogsmöDige Beweriungen vornehmen und die Ertröge errechnen
sol lte, d ie period en mößig den Gesel lschofterkonten zu gesch rieben wer-
den. Jeder Gesel lschofter sol lte do noch monotlich den o uf dieser Gru nd-
loge fortgeschriebenen Uberblick seines Kopitolkontos erholten. Mit
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dieserzuletzt genonnten Aufgobe wurde unstreitig der Beklogte von dem
Geschöftsführer der GBR W. B. Mitte l9B2 beouftrogt. Beide konnten sich
schon ous einem früheren Arbeitsverhöltnis bei einer Firmo E. in N.
Zur Ermittlung der Ergebnisse erhielt der Beklogte von W B. die Belege
über die getötigten Verköufe und Köu{e sowie die Kontoouszüge des
Brokerhouses. Die zvlelzl genonnten Auszüge versoh der W. B. teilweise
mit hondschriftlichen Anderungen und Vermerken. Zwischen den Konto-
ouszügen des Brokerhouses und den Zohlen desW. B. bestonden erhebli-
che Differenzen, die sich oufgrund der Totsoche ergoben, do0 B. die ihm
onvertrouten Gelder nicht vertrogsgemö0 onlegte, sondern für diverse
o ndere Zwecke benutzte.
Aufgrund des ihm überlossenen Zohlenwerkes erstellte der Beklogte für
den Klöger Abrechnungen. Entsprechend fertigte er Steuererklörungc
fur die GBR.

Am 30.1. i9B5 wurde zwischen der Firmo R. ols ,lertreter der einzelnen
Anleger der Sommelkonten" und dem Beklogten eine Vereinborung ge-
schlossen, wonoch die Hoftung des Beklogten für Risiken ous den für die
Anleger getöiigten Geschöften beschrönkt wurde; wegen der Einzel-
heiten wird inholtlich ouf die Vereinborung Bezug genommen.

Nochdem der Wirtschoftsprüfer Dr. H. bei einer Prüfungstötigkeit bei der
R. Unregelmößigkeiten im Zusommenhong mitderTötigkeitdesW B. bei
derAnloge und Abrechnung der Einlogen festgestellt hotte, wondte sich
der Beklogte mit Einschreiben vom 18.6.1985 on die R. und teilte dieser
die Feststellungen des Wirtschoftsprüfers Dr. H. mit. Zugleich wies er dor-
ouf hin, doß es ihm oufgrund dieser Feststellungen nur mOglich sei, die
Anlegerobrechnung fur Moi l9B5 zu erstellen, wenn nochweislich olle
bestehenden Differenzen den froglichen Konten in Geld- oder Wer'
popierbestond zugeführt werden oder der unwiderlegbore Nochwers
über den Verbleib der den Konten bisher nicht g uigeschriebenen Betröge
erbrochtwerde. Ansonsten, so teilte erferner mit, sehe ersich gezwungen,
sein Mondot niederzulegen. Dies geschoh schließlich mit Schreiben vom
26.6.1985.
Anfong Julil9B5 richtete erschließlich ein Anschreiben on dieAnleger und
teilte diesen mit, doß die Mitteilung über ihr Auseinondersetzungsgut-
hoben kunftig von der GBR zugehen werde und ob sofort die Benoch-
richtigungen über die Entwicklung der Auseino ndersetzungsguthoben
nicht mehr von ihm erstellt würden, do dos Mondotsverhöltnis zwischen
ihm und der Firmo R. oufgelöstworden sei.

Als im Juni1986 die Firmo R. in Konkurs fiel, wurde offenbor; doß dos Gut-
hoben der GBR sich ouf co. 130.000,- Dollor belief. Der Klöger gehort
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nicht zu den Anlegern, die on diesem Geld einen Anteil hoben. Er hot
somit seine gesomte Einloge verloren.

Aus den Gründen:

Dem Klöger steht ous keinem rechtlichen Gesichtspunkt der geltend
gemochte Schodenersotzonspruch gegen den Beklogten zu.

Denn dem Beklogten konn eine Pflichverlelzung, die fur den dem Klöger
entstondenen Schoden im hoftungsrechtlichen Sinne ursöchlich wöre,
nicht o ngelostet werden.
Dobei konn es noch Auffossung der Kommer dohinstehen, ob, wie es der
Klöger behouptet, der Beklogte trotz erkonnter Unregelmößigkeiten und
Pflichtwidrigkeiten seiner Auftroggeberin noch deren Angoben die Ab-
rechnungen für die Anleger fertigte und domit möglicherweise in Kouf
nohm, doß diese über die Verwendung ihrer Gelder und die erzielten
Gewinne getöuscht worden sind.

Denn der Beklogte wor in seiner Eigenschoff ols Steuerberoter oder
Steuerbevol I m o chtigter g eg en ü ber sei n em Auftro g g eb er zur Verschwie-
genheit über oll dos verpflichtet, wos ihm in Ausübung seinen Berufs oder
bei Gelegenheit dieser Berufstötigkeit onvertrout oder bekonnt gewor-
den ist und soweiies die Verhöltnisse des Auftroggebers betrifft (vgl. OLG
Homm BB 196? 860, $ 52 StBerG).

Diese Verschwiegenheitspflicht besteht gonz onerkonnter Rechtsouf-
fossung zufolge gegenüber iedermonn und domit ouch gegenüber der
Klögerseite, nochdem zwischen den Porteien unstreitig ist, doß iedenfolls
zwischen den Porteien keine unmittelboren vertroglichen Beziehungen
bestehen und insoweit ouch kein Mondotsverhöltnis vorliegt. Vielmehr ist
der Beklogte im Auftrog des Geschoftsführers B. entweder {ur die GBR
oder die R. totig geworden, so doß Aultroggeberin die Gesellschoftwor.
Die Berufsleistung ist ober gegenüber dem vertretungsberechtigten
Orgon bzw. dem persönlich hoftenden Gesellschofter zv erbringen,
wobei es onerkonnter Rechtsouffossung zufolge, der sich ouch die erken-
nende Kommer onschlie0t, dieser überlossen ist, in welcher Form die
Berufsleistu n g d es Sieuerberoters oder Steu erbevo I I m ö chtigten verwen-
detwird, und zworouch donn,wenn dieserz. B. in einem Prüfungsergeb-
nis Pflichtwidrigkeiten oufgedeckt hot; denn es ist nicht Aufgobe des
Berufsongehörigen der steuerberotenden Berufe, ohne Auftrog dos
Ergebnis seiner Festsiellungen unmittelbor den Gesellschoftern zur Ver-
fügung zu stellen (vgl. Gehre, Kommentor zum Sieuerberotungsgesetz,
München l98l, Rdnr. 66 zv 552). Dem Klöger gegenüber ols bloDer
Anleger und Mitgesellschofter der GBR wor der Beklogte doher cuf-
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grund der ihm obliegenden Pflicht zur Verschwiegenheii ohne entspre-
chenden Auftrog seiner Mondontin nicht berechtigt, ouf deren möglicher-
weise bestehende Pflichtwidrigkeiten hinzuweisen.

Dobei verkennt die Kommer nicht, dofl ouf diese Weise ouch Dritte, die in
den Sch utzbereich des Vertro ges zwischen Steuerbevol I möchtigten u nd
Auftroggeberfollen, wie dies hier der Foll ist, möglicherweise geschödigt
werden. Do der Kreis der schutzbedürftigen Dritten bei Angehörigen der
steuerberotenden Berufe im ollgemeinen ober sehr weit gezogen wird,
würde iede ondere Hondhobung dos Vertrouen in die Angehörigen der
steuerberoienden Berufe in einer nicht hinnehmboren Weise stören, do
diesem Berufsstond in oller Regel ouch die persönlichen und wirischoft-
lichen Angelegenheiten in vollem Vertrouen ouf die Verschwiegenhei+-
p{licht offen bo rt werden.

Allerdings wor der Beklogte ols Steuerberoter oder Steuerbevollmöchtig-
terverpflichtet, von dem Zeitpunh on dos Mondot niederzulegen, von dem
er berechtigten Anloß zur Befürchtung hotte, dcß sein Auftrcggeber von
ihm eine pflichwidrige oder unerloubte Hondlung begehrt, zumol hier-
durch schutzbedürftige Dritte geschödigt werden könnten (vgl. Gehre,
o.o.O., Rdnr:26f. und 50f. zu $ 52StBerG). DieserVerpflichtung isterim Juli
l9B5 ouch nochgekommen, indem er sein Teilmondot niederlegte.

Der Auffossung der Klögerseite, wonoch er in seinem Mifeilungsschrei-
ben on die Anleger die Gründe {ur seine Mondotsniederlegung hötte
mitteilen müssen oder zumindest klorstellen müssen, doß die Auflösung
des Mondotsverhöltnisses von seiner Person ousgegongen sei, vermog
die Kommer hingegen nicht zu teilen. Denn wegen der ihm obliegenden
Verschwiegenheitspflicht durfte der Beklogte den Anlegern die Gründ^
über die Mondotsniederlegung gerode nicht mitteilen. Mit seinem Hir,
weis, doß es Gründe hierfür gebe, die bei der R. zu erfrogen seien, ist
hinreichend deutlich ongedeutet, doß die Gründe für die Anleger von
lnteresse sein könnten. Ein noch deutlicherer Hinweis hotte die Grenzen
der ebenfolls berufsrechtlich zu ohndenden fohrlössigen Verletzung der
Verschwiegenheitspflicht überschritten (vg l. Gehre, o.o.O., Rdnr. 60).

Entscheidend ist ouch insoweit, doß der Beklogte durch diese Mitteilung
im Juli l9B5 die Anleger iedenfolls in die Loge versetzte, selbst bei der R.

vorstellig zu werden und Aufklorung zu verlongen und bei begründeten
Verdochtsmomenten eine Steuerprüfung zu veronlossen, wozu sie in
Wohrung ihrer eigenen lnteressen verpflichtef gewesen wören.

Wie nun von der Klögerseite selbst vorgetrogen wird, wöre im Juli 1985,
olso dem Zeitpunkt der Mondotsniederlegung, ihre vollstöndige Einloge
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noch zu retten gewesen. Selbst wenn olso der Beklogte, wos dieser
bestreitet, schon longe vor diesem Zeitpunkt von der pflichtwidrigen
Geschöftsführung des B. gewußt hoben und dies den Anlegern nicht
früher mitgeteilt hoben sollte, wöre dieses Verholten nicht schoden-
ursöchlich, do ieden{olls - wie soeben ousgeführt - im Zeitpunkt der
Mitteilu n g der Mo ndotsniederleg u n g die An leger bei Ein leitu ng der erfor-
derlichen Schritte in Wohrung ihrer lnteressen ihre Einlogen noch hötten
retten können.

(

Ve rsc hwie g en h eits pf I ic h t
- Entbindung durch Konkursverwolter
(OLG Düsseldorf, Besch l. v. 14.12.1992
- lWs ll55/92 - wistro 1993,1201

Leitsotz:

lm Strofuerfohren gegen die früheren Orgone einer in Konkurs gefollenen
iuristischen Person konn ein Berufsgeheimniströger im Sinne des $ 53
Abs. I Nr. 3 SIPO nicht von dem Konkursverwolter ollein von seiner Ver-
pfl ichtu n g zu r Verschwieg en heit entb u nden werden.

Aus den Gründen:

Der ongefochtene Beschluß, durch den gegen den Zeugen wegen Ver
weigerung des Zeugnisses ein Ordnungsgeld von 50,00 DM, ersotz-
weise ein Tog Ordnungshoftfestgesetztworden ist, konn keinen Bestond
hoben.

Die Annohme derStrofkommer, doß derZeuge dos Zeugnis ohne gesetz-
lichen Grund verweigere, trifft nichtzu. Mit Recht beruft ersich nömlich ouf
dos ihm noch $53 Abs. 1 Nr.3 SIPO ols Wirtschoftsprüfer und Steuer-
beroter zustehende Zeugnisverweigerun gsrecht, von dem er bisl o n g n icht
gemöß $ 53 Abs. 2 SIPO entbunden worden ist. Die Entbindung von der
Verschwiegenheitspflicht o llein durch den Konkursverwolter der Gesell-
schoften der R-Gruppe, für die der Teuge eine Berufstötigkeit ousgeübt
hot, reicht zur Begründung einer Aussogeverpflichtung im Strofprozeß
gegen die Geschöftsführer bzw. foktischen Geschöftsführer einer Gesell-
schoft in der Rechtsform der GmbH nicht ous.
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Gl Hinweise

ln Rechtsprechung und SchrifHum ist onerkonnt, doß onders ols im Zivil-
prozeß (vgl. insoweit Dohs, in: Festschrift Kleinknecht S. 63 ff. mit Noch-
weisen) im Strofverfohren gegen die früheren Orgone der in Konkurs
gefollenen iuristischen Person ein Berufsgeheimniströger im Sinne von
$ 53 Abs. I Nr. 3 SIPO wegen der höchstpersönlichen Notur des zwischen
ihm und den Orgonen der iuristischen Person begründeten Vertrouens-
verhöltnisses nicht von dem Konkursverwolter ollein von seiner Verpflich-
tung zur Verschwiegenheit entbunden werden konn. lnsoweit stehen
keine Vermögensrechte der iuristischen Person in Rede, über die der
Konkursverwolterollein verfügen konn (vgl. OLG Dormstodt DJZ 

.l904,128;

LG D ü sseldorf NJW 1958, 1152 ; LG Ko iserslo utern Anwo ltsb lo II 1979, 119 ;
OLG Schleswig NJW l91l, 294; OLG Koblenz NSIZ 1985, 426; OLG
Celle wistro 1986, 83; Dohs, in' Löwe-Rosenberg, StPq 24. Aufl., Rdn.
zu $ 53 und in Festschrift Kleinknecht o.o.O., Poulus, in: KMR, SIPO, 7. Aufl.,
Rdn.46 zu $53; Kleinknecht/Meyer, SIPO,40. Aufl., Rdn.46 zu $53;
Weihrouch, J21978,300 und Gülzow, NJW 1981,2651. Die von einer
Mindermeinung (LG Lübeck NJW l9ZB,l0l4 und Se höfer, wistro 1985, 209
ff.) vertretene und von der Strofkommer im ongefochtenen Beschluß
geteilte Ansicht, do0 ouch im Strofprozeß die Entbindungserklörung des
Konkursverwolters ousreichend sei, verkennt den Schutzzweck der Vor
schritt des 5 53 Abs.l Nr.3 SIPO und den Autgobenbereich des Konkurs-
verwolters.

Dos Umsotzsteuergesetz hoi durch die Ein{ührung der Binnenmorkfuorschriften zum
1.1.1993 viel{öltige Follstricke erholten. Als Sonderdruck ous ,,Rou/Dürrwöchter/Flick/
Geist, Kommentor zum Umsotzsteuergesetz" erscheint im Verlog Dr. Otto Schmidt KG,
Köln, ein Sonderdruck von Stodie Husmonn, Klever, Winter, Einführungskommentor zu
den Binnenmorktvorschriften des Umsotzsteuergesetzes. (lZ6 Seiten, Lexikonformot,
broschiert, DM 3?-, ISBN 3-504-24058-X)

Die Kommentierung ist wissenschoftlich und proxisnoh. Dies wird durch zohlreiche
Beispiele unterstrichen. Themen kom plexe, Die neue Erwerbsbesteueru ng, die Steuer-
befreiungen bei Lieferungen ins Auslond, die Vorsteuervergütung bei privoten innerge-
meinschoftlichen Neufohrzeugverköufen, der Ort der Lieferung beim Versondhondel
und der Ort der sonstigen Leistungen, die erforderlichen Angoben in Rechnungen, die
Umsotzsteuer-ldenti{ikqtions-Nr., die Erklörungs- und Aufzeichnungspflichten, die Mel-
depf lichten sowie die Klein unterneh mer-Bef reiung.

Der Sonderdruck bietet eine preisgünstige Möglichkeit für eine hondliche lnformotion
über die den Beroter quölenden neuen Binnenmorktvorschriften des Umsotzsteuer-
gesetzes.
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Stichwort und Entscheidungsverzeichnis
(l-leftl-8,1993)

Amtspflichwerletzung d. FA
- Mitwlrkungspflicht
- Schötzung
Anerkenntnis
- d. Honorcrforderer
Bonkhoftung
- Aufklörungsp{lichten, Ko pitolonleger
- Bonkre{erenz
- Hoftungsbeschrönkung, AGB
- Plousibilitötsprüf ung
- Prospekthoftung
- Wissensvorsprung
- WP-Testog
Bouherrenmodell
- Bouherr/Geböudeerwerber
- Zwischenvermieiung: Einschrönkung d. Rspr.

Beleg
- Rechnungs-/Leistungsempfönger
Belehrungspflicht d. R,A
- über liieroturouflossungen

\eschrönktes Mondot
lnterho ltsprozeß

oelehrungspflicht d. SIB/WP
- Einfcmilien- oder Zweifomilienhous
- fehlende Belehrungsbedürltig keit: wg. Rundschreiben
- Gebührenhöhe
Berotung
- Umfong/Wirtschoftsberotung
Beschlognohmeverbot $ 97 StPO
- Geschöftsunterlogen
Beweislost
- unterlossene Aufklörung/Belehrung
- Ausforschungsbeweis
Beweislost
- Honororzohlung
Bilonzerstellung
- holblertige Arbeiien, Anzohlungen
Bindungswirkung
- Shofurteil
Dorlegungslost z. Regreßonspruch
- Schoden, g2B7 ZPO
Dienstvertrog
- Fehler, Beweislost
- freier Mitorbeiter d. StB
- Teilleistung

itste I I u n g sklog e
- künftiger Anspruch
- und FG-Prozeß
Firmo
- Zusotz,,Revision"
Forderungsobtrelung
- Verschwiegenheitspflicht
Freie Mitorbeiter
- Dienstvertrog
Fristenkonlrolle
- Ausgongskontrolle: Telefox
- Frisfuersöumnis, unverschuldete -: Erkronkung: Flucht i. d. Söumnis: Postbeförderung, neue Bundeslönder
- Mitverschulden d. Mondonten
- Telelox: Ausgongskontrolle
- Unterschriftskontrolle
Goststöttenübernohmevertrog
Gesomtschuldner
- Boubetreuer, Treuhönder

GmbH
- Steuerhoftung d. Geschöfts{ührers
Honororonspruch d. SIB
- Auslogenpouschcle, $ 16 StBGebV
- Buchführung: Auslogenpouschole, $ 16 StBGebV: Rohmensotz
- Dotevgebühren
- Gebührenrohmen: Buchführungshonoror
- lnteressenkollision
- Pouscholgebühr, $ 14 StBGebV: nichiige -, Vergütungsonspruch

- Rückforderungsonspruch, 0 Bl2 BGB
- Schreibgebühren, $ l7 StBGebV
- Schriftform
- Teilleistung
- Veriöhrung des -: Einrede in zweiter lnstonz

- Zeiigebühren: Dorlegungslosi: Vororbeiten für Steuererklörung
Honororonspruch d. WP
- Nichtigkeit d. Prüf ungsveriroges
Kousolitöt
- f. Sleuerhoftung
Kenntnis d. Steuerrechts
- Zwischenvermieiung, Bouherrenmodell
Kenntnis d. Zivilrechts
- BGH-Meinung
Konkursverwolter, Hoftung d. -
- Pflichverletzung d. Sequesiers
Kündigung d. Mondots
- frisilos, 9627 BGB
Mo ndotsniede rleg u ng
- Unregelmößigkeiten d. Mondonten
Miwerschulden
- Kenntnis d. Mondonten
- Zeiloblouf
Mustereinspruch
Nochbesserung
- noch Wechsel d. StB
Nolor
- Belehrungspflichten: Dorlegungs-Beweislost: Miteigentümer, Sicherungshypothek
- Erfullungsgehilfe d. Beteiligten
- Ersotzmöglichkeii, onderweitige
- Grundbucheinsicht
- Rechtskenntnis
- Vermögensvormund
- vertrogswidrige Zwischenrechte
Pflicht z. ,Anfroge b. FA
Proxisobwickler
- Berufungsbefugnis
Provisionsgeschöfte
- Untreue
Prüfungsouflrog
- nichiiger -, 5 319 Abs. 2 Nr. 5 HGB
- Unierschrift d. Gesellschofters
Rechtsonwolt
- Anfechtungskloge, o ktienr.
- Angestellter, neue Bundeslönder
- Berotungspflichien: Goststötten ü berno h mevertro g
- Vergleich, Mondonieninteresse
- Vertreter, C 53 BRAO
Rechlsberolung/Rechtsbesorgung
- d. GmbH
-d.WPArt. 105Nr.2: Kindergeld

93,56
93,56

93,149

93, IBB

93,152

93,152
93, 151

93, r50, r5r

93,44

93, IBB

93,62

93, r39

93,222

93,159

93,273

93,45,47

93,44

93,106

93,78

93,44

93,43
93,43
93,200
93,200
93,43
93,194
93,200

93,3
93,78
93,117
93,222
93,3
93, 3
93, 103
93,137
93,91

93,200
93,200
93,200

93,221

93,249
93,116
93,250
93,222

93,221
93,194,249
93,78

93,2

93, r5l
93,207
93,50
93,52,

203,205
93,203
93,152
93,205
93,200

93,201

93,51
93,5r

93, r39
93,260
93, 116

93,62

93,62

93,233

93,29
93,234

93,112

93,142

93,43

93,149

93,231

93,269

93,98

93,44

93,2

93,200

93, ilo
93, tor

93,251
93,260
93,74

93,1t7
93,182

9s,44
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vorvertroglicher Regreßonspruch
- Veriöhrung d.
- Versicherungsschutz
Revision
- durch WPG/StBerG
Rundschreiben d. StB
- Zugong d. -
Schoden
- Betriebsoufspoltung
- Dorlegungslost, g2B7 ZPO
- Fomilienunternehmen
- Gerichtsentscheidung
- Steuerhoftung d. GmbH-Geschaftsf.
- Steuervorteile: Korrektur d. -: rechiswidrige -
- Zuschötzung
Schodenersotz
- Minderung d. Anschoffungskosten
Sequester
- ordnungsgemöDe Verwoltung
- Regreß im Konkurs
Sozietöt
- ineführende Angoben, 5 3 UWG: gemischte -
- überörtliche -
Sozietötsvertrog
- Regelungslücke, Mondotsübernohme
Stondesrecht
- Gelegenheit z. Stellungnohme
StB-GmbH
- Hoftung d. Geschöftsführers

- Verjöhrungsbeginn, Sekundöronspruch: Primörveriöhrungsende
- Veriöhrungshemmung: Verhondlung
Veriöhrung, $ 852 BGB, g 19 BNotO
- Kenntnis d. Schodens

Steuerberotungsvertrog
- wg. Hoftungsbescheid gg

Geschöfisführer

: Wissenszurechnung d. RA
- Veriöhrungsbeginn
Vermögensvormund
- ungewöhnliche Vertrogsgestoltung
Versöumnisurleil
- Flucht i. d. Söumnis
Verschwiegenheit
- Forderungsoblretung
- Konkurs d. Mondonten
- Unregelmößigkeiten d. Mondonten: Mondotsniederlegung
Versicherungsschulz
- Treuhondtötigkeit
Verspölungszuschlöge
- teilweise Berufsunfahigkeit d. StB
Werbeverbot
- Drittwerbung
Wiedereinsetzung
- Hilfstötigkeit
- Rechtsintum: Proxisobwickler, Be{ugnisse
- Unterschriftenkonlrolle
Wirtschoftsberotung
- Umfong d. -
Mustereinspruch
Wirtschoftsprüfer
- Be{ongenheit $ 319 HGB
- Rechtsberoiung: Kinderoeld
Zohlungsve"rkehr d. Mondonten
- Uberwochung d. -
Zuschötzung
- Schoden?
Zwongsvollstreckung
- gg. betogten StB
Zwischenvermietung
- Belehrungspflichten
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93, 116
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Steuererklörung
- Unmöglichkeii d. -
Teilleistung
- Vergütungsonspruch
Telefox
- Ausgongskonirolle
Treuhönder
- Aufteilung d. Grundbesitzes
- Gesomtschuldner, Boubetreuer
- Mitverschulden d. Treugebers
- Rechnungslegungspflicht
- Veriöhrung f. RA-Treuhönder
- Versicherungsschutz
Umsotzsteuer
- Anspruch o. Rechnungserieilung
- Rechnungs-/Leislungsempfönger
Unterschrift

Untreue
- verschleierte Provision
Vergleichsverwolter
- bestötigte Wo renbestellung
Veriöhrung,$51 BRAO
- vorvertrogliche Ansprüche
- {. RA-Treuhönder
- Veriöhrungsbeginn: Beitritt z. Anlogemodell: Teilkündigung, Vertriebsvertrog
Veriöhrung, $ 68 StBerG, $ 5l o WPO
- Belehrungspflicht über eigene Fehler und

Verjöhrungsvorschrift, Sekundöronspruch: Anloß für -: Ersterwerbermodell
- Veriöhrungsbeginn: Bestondskroft: Erlo0 d. Steuerbescheides: Frisfuersöumnis: Schlußbesprechung: mit Sicherheitsleistung: Vermögensgeföhrdung,

Gewerbesteuerminimierun g: Wirtschoftsberctung: Zugong d. Steuerbescheides
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